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Madame, Monsieur, 

Nous avons examiné le projet cité en titre et vous transmettons quelques 
commentaires à ce sujet. 

Au vu de l'évolution de l'indice des loyers en Suisse et compte tenu du fait que la 
dernière adaptation des loyers maximaux prise en compte dans le calcul des 
prestations complémentaires à l'AVS/AI, au chapitre des dépenses reconnues, a 
eu lieu en 2001, le Conseil fédéral propose une majoration de ces loyers 
maximaux. A priori, nous ne sommes pas opposés à une telle démarche, mais en 
tout cas pas dans l'ampleur qui est proposée et qui coûterait environ 80 millions 
de francs supplémentaires à la Confédération et aux cantons. 

Il est admis que c'est surtout dans les centres urbains que les loyers ont 
sensiblement augmenté. Procéder à un relèvement général de plus de 18%, 
même en modulant selon les régions, n'est dès lors pas acceptable. Un plafond a 
pour vocation de poser des limites objectives et raisonnables et n'a pas à être 
fixé à un niveau tel que personne ne l'atteigne jamais. Après tout, un taux de 
30% de bénéficiaires (personnes seules et couples) se situant au-dessus des 
plafonds n'est pas absolument choquant. Surtout si l'on considère que, dans bien 
des cantons, des systèmes complémentaires d'aide au logement ont été institués 
pour palier précisément ce type de difficultés. 

Aussi préconisons-nous le statu quo pour les montants maximaux des personnes 
vivant seules (l'OOO francs par mois) ou des couples (I'150 francs par mois) 
résidant à la campagne, mais serions enclins à accepter une légère majoration 
de ces montants (de l'ordre de 150 francs) dans les villes, compte tenu de la 
situation plus défavorable qui y règne. En d'autres termes et par rapport à la 
catégorie unique que nous connaissons aujourd'hui, nous soutenons la création 
de deux catégories (agglomérations urbaines et campagne) mais non de trois. 



comme prévu dans le rapport (grands centres, villes et campagne), qui relèverait 
d'un esprit de détail exagéré. 

Le cas des familles pose en revanche quelques problèmes, puisque 40 à 60% 
des bénéficiaires (selon la taille de la famille) seraient aujourd'hui au-dessus du 
plafond. Ces cas sont certes peu fréquents, mais concernent déjeunes rentiers 
Al, avec enfants, qui émargent au régime des prestations complémentaires. La 
création d'une catégorie supplémentaire «familles» avec, ici aussi, une 
majoration des montants est de ce fait acceptable, voire souhaitable. 

En résumé, nous ne sommes pas opposés à toute majoration des plafonds, mais 
dans une ampleur moindre que celle qui est proposée et qui ne s'appliquerait 
qu'aux familles ainsi qu'aux bénéficiaires résidant dans les centres urbains. Une 
extension des prestations qui irait au-delà serait malvenue à l'heure où le 
financement de nos assurances sociales pose un véritable problème. Enfin, nous 
saluons la volonté, affichée dans le rapport, d'éviter qu'un relèvement des loyers 
maximaux n'entraîne une augmentation de la participation de la Confédération 
aux frais de séjour dans les homes. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Centre Patronal 

Alain Maillard 
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Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC) ; loyers 
maximaux à prendre en compte 

Madame, 

Bien que non directement sollicitée pour donner son avis sur la modification citée en référence, notre 
Fédération vous fait part néanmoins, par le présent courrier, de son appréciation, compte tenu de 
l'importance du sujet en question. 

En effet, notre Fédération regrette que le projet soit traité isolément et non inclus dans une réforme 
plus générale du dispositif des prestations complémentaires AVS/AI qui, en raison des enjeux qui 
pèsent sur la prévoyance vieillesse, seront également impactées. Dans ce contexte, nous émettons 
une résen/e sur la proposition d'adapter des loyers maximaux à l'évolution des prix. Cette adaptation, 
bien que justifiée quant à son principe, devrait donc s'inscrire dans une vision plus globale du 
système et de ses charges. 

Nous sommes en revancfie favorables à la différenciation des loyers entre plusieurs zones. Nous ne 
comprenons toutefois pas la proposition de distinguer les villes des centres urbains. Selon notre 
appréciation, les zones devraient se limiter à deux : centres urbains et zones airales. 

Enfin, nous approuvons la dissociation, en fonction de l'état civil des prestataires de prestations 
complémentaires AVS/AI, de l'imputation du loyer qui permettra de prendre en compte 
spécifiquement la situation des bénéficiaires qui ont des cfiarges de famille. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions d'agréer. 
Madame, nos salutations les meilleures. 

po 
Oliv er Sandoz / 
Directeur général adjoint 
FER Genève 

Luc Abb«-Decan-oux 
Directeur général adjoint 
FER Genève 

98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11 T 058 715 31 11 F 022 738 04 34 info@fer-sr.ch www.fer-sr.ch 
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per Mail an: katharina.schubarth@bsv.admin.ch 

Zürich, 15. April 2014 

Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) 

Sehr geehrte Frau Schubarth, sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hôtellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20'000 
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés, Bars), organisiert in 26 Kantonalverbänden 
und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen Arbeitgeberverband an. 

Zu den vorgeschlagenen revidierten Gesetzesartikeln von nArt. 10 Abs. 1 Bst. b, 1"'* und 
V^' ELG, sowie nArt. 13 Abs. 2 ELG, welche inhaltlich eine Umsetzung einer Motion der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) darstellen 
(Geschäftsnummer 11.4034), möchten wir gerne wie folgt Stellung nehmen: 

In der Tat haben sich die Mietzinse für Mietwohnungen in der Schweiz, gefühlt und 
statistisch ausgewiesen, seit der letzten Anpassung der anrechenbaren Mietzinsmaxima im 
Rahmen der Ergänzungsleistungen im Jahre 2001 stark erhöht. Die Vernehmlassungs
unterlagen nennen einen Durchschnittswert von 18.3%. Durch diese Mietzinssteigerungen 
ist als Folge der Anteil derjenigen Bezüger von Ergänzungsleistungen gesunken, bei 
welchen das anrechenbare Mietzinsmaximum die effektiven Mietkosten deckt. 
GastroSuisse anerkennt aus dieser Warte den Handlungsbedarf und hält die 
ausgewiesenen Mehrkosten für vertretbar. Allerdings ist die Motion der SGK-N inzwischen 
quasi von der aktuellen Entwicklung überholt worden. 

Im Bericht über die Kostenentwicklung und den Reformbedarf bei den Ergänzungs
leistungen zur AHV/IV schlägt der Bundesrat diverse Optimierungsmöglichkeiten bei den 
Ergänzungsleistungen vor, namentlich im Bereich der Anrechnung von Enverbseinkommen 
(Schwelleneffekt beim Ausstieg), hinsichtlich der Kapitalbezüge aus der zweiten Säule und 
im Hinblick auf die Entflechtung der Ergänzungsleistungen von der Individuellen 
Prämienverbilligung. 

Die Beibehaltung des Systems der Ergänzungsleistungen in der Schweiz ist ausdrücklich 
zu befürworten. Die Ergänzungsleistungen haben sich als effizientes und bedarfsgerechtes 
System, welches keine Gelder nach dem Giesskannenprinzip verteilt, seit ihrer Einführung 
bewährt. Vor diesem Hintergrund müssen die Ergänzungsleistungen zukunftsfähig ausge-
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staltet werden, namentlich in Hinblick auf den unausweichlichen demographischen Wandel. 
Das System der Ergänzungsleistungen muss auch in Zukunft noch für den Bund und die 
Kantone finanzierbar sein. Die Anhebung der anrechenbaren Mietzinsmaxima muss somit 
zu Gunsten einer Gesamtrevision des ELG einstweilen sistiert werden. 

Antrag: 
Die Revision der Art. 10 Abs. 1 Bst. b, 1"'^ und V^' ELG, sowie nArt. 13 Abs. 2 ELG sei zu  
sistieren und in eine separate Botschaft für eine Gesamtrevision des ELG zu überführen. 

Sollte eine Anhebung der anrechenbaren Mietzinsmaxima zum jetzigen Zeitpunkt 
mehrheitsfähig sein, stellen wir folgenden Eventualantrag: 

Laut den Vernehmlassungunteriagen soll es in Zukunft drei verschiedene anrechenbare 
Mietzinsmaxima geben, für Mietwohnungen in Grossstädten, in Städten und auf dem Land. 
Diese Dreiteilung bedeutet einen unnötigen administrativen Aufwand (verschiedene 
Kantonsgebiete liegen in allen drei Zonen), zumal die Unterschiede für eine alleinstehende 
Person zwischen dem Ansatz für eine Grossstadtwohnung und einer Stadtwohnung gerade 
einmal Fr. 660.-/Jahr betragen. Zugegebenermassen bestehen jedoch Unterschiede bei 
den Mietzinsen zwischen den städtischen Agglomerationen und den ländlichen Gebieten. 
Aus diesem Grund beantragt GastroSuisse die Schaffung von zwei anrechenbaren 
Mietzinsmaxima für Stadt und Land. 

Eventualantrag: 
Anstelle der Unterscheidung zwischen Grossstadt, Stadt und Land bei den anrechenbaren 
Mietzinsmaxima in nArt. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 und 2 ELG sei nur eine Unterscheidung 
zwischen Stadt und Land vorzusehen. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

GastroSuisse 

s Jaisli, Fürsprecher Christian Belser, lic. iur. 
rektor Leiter Rechtsdienst 
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Vernehmlassungsverfahren betreffend die Änderung des Bundesgesetzes 
über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); anrechenbare Mietzinsmaxima 
 
Sehr geehrte Frau Schubarth, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Per Zufall hat der HEV Schweiz erfahren, dass ein Vernehmlassungsverfahren betreffend 
die anrechenbaren Mietzinsmaxima bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV stattfindet. 
Der HEV Schweiz bedauert es sehr, dass er nicht zu einer Stellungnahme eingeladen wur-
de. Immerhin geht es bei dieser Vernehmlassung um Aspekte, welche einen Anteil der über 
320‘000 Mitglieder des HEV Schweiz direkt betreffen. Diese haben ein grosses Interesse an 
den rechtlichen Voraussetzungen der Ergänzungsleistungen. Aufgrund dieses regen Inte-
resses publiziert der HEV Schweiz als Herausgeber der Zeitschrift „Der Schweizerische 
Hauseigentümer“ vielfach Artikel zur Thematik Ergänzungsleistungen. Gerne lässt der HEV 
Schweiz Ihnen in der gesetzten Frist seine Stellungnahme zukommen und dankt für deren 
Berücksichtigung.  
 
 
1. Ausgangslage 

Zahlreiche Beträge im ELG für anrechenbare Einnahmen wurden mit der Fassung gemäss 
Ziff. I 2 des BG vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinanzierung im Jahre 
2008 beschlossen und auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Einerseits haben sich seit 
dem Jahre 2001 die Mietzinsen erhöht, andererseits haben sich auch seit dem Jahre 2008 
relevante Änderungen bei den Kosten im Immobiliensektor durchgesetzt.  
 
 
2. Keine einseitige Bevorteilung der Mieter 

Es ist grundsätzlich richtig und der HEV Schweiz unterstützt, dass die  Mietzinsmaxima den 
aktuellen Preisentwicklungen angepasst werden. Bei der vorgeschlagenen Änderung des 
ELG ist jedoch stossend, dass im Rahmen der Berechnung der anerkannten Ausgaben die 
Mietzinsmaxima in Art. 10 Abs. 1 Bst. b ELG erhöht werden, nicht aber die Freibeträge für 
Liegenschaftseigentümer mit bescheidenem Einkommen im Rahmen der Berechnung der 
anrechenbaren Einnahmen gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. c und Abs. 1bis ELG. Die Kostenstei-
gerungen im Immobiliensektor seit 2008 rechtfertigen auch eine Anpassung der Freibeträ-
ge. Seit dem Jahre 2008 haben die Durchschnittspreise Schweiz weit für Einfamilienhäuser 
um ca. 25 Prozent und für Eigentumswohnungen um ca. 40 Prozent zugelegt (Quelle: Fahr-
länder Partner). Es ist folglich nicht nachvollziehbar, weshalb die Kostensteigerungen bei 



den Mietzinsmaxima jedoch nicht bei den Freibeträgen für Eigentümer berücksichtigt wer-
den. Für den nachstehenden Gesetzesänderungsvorschlag wird mit einer durchschnittli-
chen Wertsteigerung von (ca.) 35 Prozent seit dem 1. Januar 2008 gerechnet. 
 
Der HEV Schweiz fordert, dass auch die Beträge für Liegenschaftseigentümer, na-
mentlich in Art. 11 Abs. 1 Bst. c und Abs. 1bis ELG den Kostensteigerungen ange-
passt werden. Gesetzesänderung: 
 

Art. 11 Anrechenbare Einnahmen 
 
Als Einnahmen werden angerechnet: 
a. 
… 
c. 
… gehört der Bezügerin oder dem Bezüger oder einer Person, die in die Berechnung der Ergänzungsleistung 
eingeschlossen ist, eine Liegenschaft, die mindestens von einer dieser Personen bewohnt wird, so ist nur der 
112 500 152 000 Franken übersteigende Wert der Liegenschaft beim Vermögen zu berücksichtigen; 
… 
 
In Abweichung von Absatz 1 Buchstabe c ist nur der 300 000 405 000 Franken übersteigende Wert der Liegen-
schaft beim Vermögen zu berücksichtigen: 
… 

 
 
3. Wohneigentümer in bescheidenen Verhältnissen 

Ältere Ehepaare mit einer Eigentumswohnung auf dem Land kommen auch bei sehr be-
scheidenen Verhältnissen selten in den Genuss von Ergänzungsleistungen. Zunächst er-
höht der Eigenmietwert das steuerbare Einkommen und damit die zwar rein fiktiven, aber 
dennoch anrechenbaren Einnahmen und im Weiteren wird bei gestiegenen Liegenschafts-
werten auch der Vermögensverzehr als anrechenbare Einnahme höher. Wohneigentümer 
werden also gleich doppelt geprellt, ohne dass sie nur einen einzigen Franken mehr im 
Portemonnaie hätten. Kommt hinzu, dass ältere Wohneigentümer oft jahrelang gespart und 
ihre Schulden reduziert haben. Damit reduzieren sich auch die anerkannten Ausgaben. Mit 
der vorgeschlagenen einseitigen Änderung werden einerseits Sparer einmal mehr bestraft 
und andererseits wird der Tatsache Vorschub geleistet, dass Eigentümer zum Verkauf ihrer 
Liegenschaft gedrängt werden, weil ihnen Ergänzungsleistungen verwehrt bleiben. Und das 
nur, weil sie sich entschieden haben Wohneigentum zu kaufen, anstatt das Geld auszuge-
ben. Dies ist nicht mit der verfassungsrechtlich zugesicherten Eigentumsgarantie und 
Wohneigentumsförderung in Einklang zu bringen. Die einseitige Berücksichtigung allein der 
Mietzinsmaxima, nicht aber der ebenfalls gestiegenen Kosten für  Wohneigentümer 
verstösst auch gegen die Rechtsgleichheit. Diese  Verfassungswidrigkeit dürfte kaum im 
Sinn der vorgeschlagenen Gesetzesänderung sein und unterstreicht die vorstehend in Ziffer 
2 gemachten Forderungen. 
 
4. Schlussfolgerung 

Nicht allein die Mietzinsmaxima sondern auch die Freibeträge bei den anrechenbaren Ein-
nahmen sind entsprechend den Kostensteigerungen anzupassen. Ansonsten bleibt die Ge-
setzesänderung einseitig und letztlich ungerecht. 
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
Hauseigentümerverband Schweiz 
  
 
 
NR Hans Egloff     Pavlo Stathakis 
Präsident      Rechtsanwalt 



a u s a n n e 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, prévoyance professionnelle 
et prestations complémentaires 
Madame Katharina Schubarth 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Lausanne, le 19 mai 2014 
D. 4/27 - LSP (SLG) - uc 

Réponse de la Commune de Lausanne, par sa Municipalité, concernant la modification de la loi 
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC) ; loyers maximaux à prendre en 
compte 

Madame, 

En réponse à votre courrier du 12 février 2014, la Municipalité vous remercie de prendre connaissance 
des éléments essentiels constitutifs de sa détermination à propos de la consultation mentionnée en titre. 

La Municipalité soutient vivement la révision des normes portant sur les montants maximaux des loyers 
pour les bénéficiaires des prestations complémentaires, en particulier celles portant sur les loyers des 
logements de 3 et 4 pièces qui n'ont plus été adaptées au marché actuel et posent des problèmes majeurs 
aux ménages devant assurer le paiement de loyers trop importants. Elle estime qu'il est judicieux de 
distinguer les loyers en fonction des régions. Ainsi, les normes proposées pour les grands centres urbains, 
dont la Ville de Lausanne, semblent correspondre aux prix du marché (voir tableau ci-dessous). 

Cela étant, nous rappelons que 11% des logements lausannois sont subventionnés, et que parmi ceux-ci, 
10% sont occupés par des personnes à l'Ai et 25% par des personnes en âge AVS qui ne sont pas toutes 
bénéficiaires des prestations complémentaires. 

Nombre de pièces 1 2 3 4 5 
Loyers moyens des appartements subventionnés à 
Lausanne (Service du logement et des gérances 
Lausanne, 2013) 

385.- 553.- 801.- ri65.- l'480.-

Loyers moyens, Commune de Lausanne 
(Statistiques-Vaud, 2011) 720.- 972.- 1213.- r545.- 2'057.-

Loyers des logements disponibles sur le marché 
libre à Lausanne (Wuest & Partner, 2013) 840.- r280.- l'710.- 2'060.- 2'510.-

Municipalité de Lausanne 

Secrétariat municipal 
place de la Palud 2 
case postale 6904 
CH-1002 Lausanne 
tél. ++41 21 315 22 15 
fax++41 21 315 20 03 
municipalite@lausanne.ch 



a u s a n n e 

Au vu des loyers pratiqués à Lausanne, la Municipalité estime que l'adaptation des prestations 
complémentaires en matière de loyer ne peut que répondre de manière appropriée à la hausse 
spectaculaire des loyers du marché (dans l'Arc lémanique). 

Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom de la Municipalité 

Le syndic 
Daniel Brélaz 

La secrétaire adjointe : 
<ie Hckiin 



pro MeK/e Sana 
Inn Interesse psycfiiscfi kranker Menschen 
pour la cause des malades psychiques 
per la causa dei malati psichici 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 20. Mai 2014 

Vernehmlassung zur 
Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); an
rechenbarer Mietzins 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

I. 
Pro Mente Sana ist eine gesamtschweizerische Stiftung und setzt sich für die Anliegen 
von psychisch erkrankten Menschen ein. Sie ist Mitglied der Dachorganisationenkonfe
renz der privaten Behindertenhilfe (DOK). 

Pro Mente Sana (PMS) unterstützt grundsätzlich die Änderung des ELG, auch wenn wir 
den unterbreiteten Vorschlägen nicht in allen Punkten zustimmen können. 

Anpassung des anrechenbaren Mietzinses an die Teuerung 
In den vergangenen Jahren sind an manchen Orten die Mietzinse massiv angestiegen, 
ohne dass eine Anpassung der anrechenbaren Mietzinsmaxima erfolgt wäre. Eine zu
nehmende Zahl von EL-Bezüger/-innen musste deshalb aus dem für den allgemeinen 
Lebensbedarf vorgesehenen Grundbetrag einen erheblichen Teil fürdie Finanzierung des 
Mietzinses verwenden. Der Zweck einer angemessenen Sicherung des Existenzbedarfs 
konnte dadurch oft nicht mehr erfüllt werden. Wer zusätzlich mit der Nebenkostenabrech
nung mit einer erheblichen Nachforderung konfrontiert war, für den entstanden noch grös
sere finanzielle Probleme. Die Vorlage zur Änderung der anrechenbaren Mietzinsmaxima 
ist deshalb so rasch als möglich umzusetzen, damit sie allerspätestens auf den 1,1.2016 
in Kraft treten kann. 

Für psychisch erkrankte Menschen und deren gesundheitliche Situation ist es wichtig, 
dass sie in ihrer angestammten Wohnung und der gewohnten Umgebung bleiben können, 
auch wenn der Vermieter den Mietzins der Teuerung anpasst und die Wohnung deshalb 
mit der Zeit mehr als das Mietzinsmaximum kostet. Deshalb ist es nötig, dass die Miet
zinsmaxima künftig regelmässig der Teuerung angepasst werden. Der Bundesrat verweist 
Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana Hardturmstrasse 261 Telefon 044 563 86 00, Telefax 044 563 86 17 
Fondation Suisse Pro Mente Sana Postfach Beratung 0848 800 858, PC 80-19178-4 
Fondazione Svizzera Pro Mente Sana CH-8031 Zürich kontakt@promentesana.ch, www.promentesana.ch 



proMeK/esana 
im Interesse psychisch kranker Menschen 
pour la cause des malades psychiques 
per la causa dei malati psichici 

darauf, dass er über die geltende Bestimmung von Art. 19 ELG bei Bedarf künftige An
passungen an die Teuerung vornehmen kann. Da seit 2001 die Mietzinsmaxima trotz des 
Bestehens dieser Bestimmung und dem gemäss Erhebungen bestehenden Bedarf nicht 
angepasst wurden, ist es notwendig, dass die Teuerungsanpassung der Mietzinsmaxima 
parallel zur Anpassung des Betrags für den allgemeinen Lebensunterhalt automatisch 
erfolgt. 

PMS beantragt, dass die Mietzinsmaxima automatisch - jeweils gleichzeitig mit der 
Anpassung des Betrags für den allgemeinen Lebensunterhalt - der Teuerung ange
passt werden. 

PMS beantragt, die Vorlage zur Änderung der anrechenbaren Mietzinsmaxima so 
rasch als möglich umzusetzen. Die Änderung sollte allerspätestens auf den 
1.1.2016 in Kraft treten. 

IV. 
Zu den einzelnen Vorschlägen: 

1. Anpassung der Mietzinsmaxima bei alleinstehenden Personen in eigener Woh
nung (Art. 10 Abs. 1 Bstr. B, Ziff.1 ELG) 
Angesichts der realen Unterschiede bei den Mietzinshöhen ist eine differenzierte Festie
gung der Mietzinsmaxima durchaus der Situation angepasst. 
Die Höhe der Anpassung erweist sich jedoch als ungenügend, Sie basiert auf der Ent
wicklung der Mietzins von 2001 bis Anfang 2012 (Erläuternder Bericht S. 10), Bereits sind 
seither 2 Jahre vergangen und bis die Vorlage in Kraft treten wird, vergehen sicher 
nochmals mindestens 1 /4 Jahre, Dies bedeutet, dass mit der Erhöhung nicht einmal die 
reale Entwicklung der Mietzinse aufgefangen wird. Da die Vorlage nicht vor dem 1,1.2016 
in Kraft treten wird, ist die Teuerung auf den Mieten bis zu diesem Zeitpunkt auszuglei
chen. 

PMS ist mit dem Vorschlag einverstanden, die Mietzinsmaxima je nach Region un
terschiedlich festzulegen. 

PMS beantragt, dass für die Höhe der Mietzinsmaxima die voraussichtliche Teue
rung bei den Mietpreisen bis zum 1.1.2016 berücksichtigt wird. 

In den letzten Jahren waren die Nachforderungen, die von den Mietern mit der Nebenkos
tenabrechnung veriangt wurden, wegen der stark gestiegenen Heizkosten teilweise sehr 
hoch. Diese Nachforderungen müssten von den EL-Bezügern aus dem Grundbetrag für 
den allgemeinen Lebensbedarf gedeckt werden, was zu finanziellen Problemen führte. 
Wir sind der Ansicht, dass ab einer Nachforderung von mehr als Fr. 200.- der ganze 
Nachforderungsbetrag in der Abrechnung zu den Ergänzungsleistungen berücksichtigt 
werden sollte, sofern das jähriiche Mietzinsmaximum nicht ausgeschöpft ist. 

PMS beantragt, dass bei Nachforderungen für Nebenkosten, die Fr. 200.- überstei
gen, bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen der ganze Nach forderungsbe
trag berücksichtigt werden muss, sofern das Mietzinsmaximum nicht überschritten 
wird. 
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pro MeK/e Sana 
im Interesse psychisch kranker Menschen 
pour la cause des malades psychiques 
per la causa dei malati psichici 

2. Anpassung der Mietzinsmaxima bei Mehrpersonenhaushalten (Art. 10 Abs. 1 
Buchst b Ziff. 2 und Art. 10 Abs. 1 bis ELG) 
Die bisherige Lösung mit zwei nur unwesentlich unterschiedlichen Ansätzen hat - wie die 
Erhebungen zeigen - den effektiven Begebenheiten längst nicht mehr entsprochen. Ins
besondere Familien mit mehreren Kindern sind nicht mehr in der Lage, auf dem Markt 
eine Wohnung innerhalb des gesetzlichen Maximums zu finden. Deshalb befürworten wir 
den Vorschlag, die Mietzinsmaxima neu nach der Anzahl der Bewohner/-innen im Haus
halt zu differenzieren. 
Die Differenzierung bis maximal vier Personen erscheint jedoch als ungenügend. Famili
enstrukturen mit fünf (und mehr) Personen kommen nicht selten vor. Deshalb würde PMS 
es begrüssen, wenn noch eine fünfte Kategorie geschaffen würde. 

Der Wechsel vom bisherigen System auf den neuen Vorschlag ist zwar im Vergleich zur 
heutigen Situation eine Verbesserung für Familien mit Kindern, wird aber bei etlichen Per
sonen zu einer massiven Schlechterstellung führen. Es trifft vor allem Alleinstehende, die 
in Wohngemeinschaften leben. Deren Mietzinsmaxima von heute maximal Fr. I'I'OO.- pro 
Monat würde selbst in Grosszentren bei vier Personen auf neu rund Fr. 480.-, in Städten 
gar auf Fr. 440.- und auf dem Land auf Fr. 425.- sinken. Diese Beträge sind zu tief und 
müssen generell erhöht werden. Für psychisch kranke Menschen, die im Rahmen eines 
begleiteten Wohnens in Wohngemeinschaften leben, könnte eine solch massive Kürzung 
von existentieller Bedeutung sein. PMS veriangt deshalb, dass für derartige Wohnformen 
eine Sonderiösung getroffen wird. 

PMS unterstützt den Vorschlag, die Höhe der anrechenbaren Mietzinsmaxima von 
der Zahl der BewohnerZ-innen in einem Haushalt abhängig zu machen. Sie schlägt 
die Schaffung einer 5. Kategorie vor (fünf und mehr Personen pro Haushalt). 

PMS ist der Auffassung, dass die Zusatzbeträge zu erhöhen sind, und dass für be
gleitete Wohngemeinschaften eine Sonderregelung gefunden werden sollte. 

Zu den weiteren Vorschlägen verweisen wir auf die Vernehmlassung der DOK vom Mai 
2014, deren Ausführungen und Anträgen wir uns anschliessen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Stiftung 
Pro Mente Sana 

Lic.iur. Christoph Lüthy Dr. iur. Christine Vogel-Etienne 
Geschäftsleiter ad Interim Rechtsdienst 
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Retina Suisse 
Die Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Retinitis 
pigmentosa (RP), Makuladegeneration, Usher-Syndrom 
und anderen degenerativen Netzhauterkrankungen 

Ausstellungsstrasse 36[ 
CH-8005Zürich I E I N G E G A N G E N 
Tel. 044 444 10 77 
Fax 044 444 10 70 
info@retina.ch 
www.retina.ch 
PC 80-1620-2 
Zuger Kantonalbank 
IBAN: CH44 0078 7000 4709 3750 7 

2 C. Mai 2014 

R e g i s t r a t u r GS EDI 

Einschreiben 
Eidgenössisches Departe
ment des Innern 
Generalsekretariat EDI 
Herrn Bundesrat Alain Berset 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 19. Mai 2014 

Vernehmlassung der RETINA SUISSE zum Entwurf für eine Änderung  
des ELG (anrechenbare Mietzinsmaxima) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

RETINA SUISSE, die Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Netzhautde
generationen, begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagene Änderung des ELG, 
auch wenn den unterbreiteten Vorschlägen nicht in allen Punkten zugestimmt 
wird. 

Dass die seit langem geforderten Anpassungen der anrechenbaren Mietzins
maxima derart lange auf sich haben warten lassen, ist aus Sicht der RETINA 
SUISSE unverständlich. Die in den vergangenen Jahren an manchen Orten 
massiv angestiegenen Mietzinse führten dazu, dass eine zunehmende Zahl 
von EL-Bezügern und -Bezügerinnen aus dem für den allgemeinen Lebens
bedarf vorgesehenen Grundbetrag einen erheblichen Teil für die Finanzierung 
des Mietzinses verwenden mussten. Dadurch konnte der Zweck einer ange
messenen Sicherung des Existenzbedarfs oft nicht mehr erfüllt werden. Die 
RETINA SUISSE ist der Auffassung, dass die Vorlage so rasch wie möglich 
umgesetzt werden muss, damit sie allerspätestens auf den 1.1.2016 in Kraft 
treten kann. 

Künftig muss die Anpassung an die Teuerung bei den Mietzinsmaxima regel
mässig erfolgen, wenn möglich parallel zur Anpassung des Betrags für den 
allgemeinen Lebensunterhalt, mindestens aber alle 4 Jahre. Wenn auf einen 

SBV 
Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband 

Unser Partner im 
schweizerischen Blindenwesen 



gesetzlichen Automatismus verzichtet wird, so muss zumindest in der Bot
schaft eine entsprechende Absichtserklärung erfolgen. 

Die RETINA SUISSE fordert, dass die Mietzinsmaxima künftig in kürzeren 
Abständen regelmässig überprüft und angepasst werden. 

Zu den einzelnen Vorschlägen 

1. Anpassung der Mietzinsmaxima bei alleinstehenden Personen in eigener 
Wohnung (Art. 10 Abs. 1 Bst. b, Ziff. 1 ELG) 

RETINA SUISSE unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima nicht 
einheitlich für das gesamte Gebiet der Schweiz festzulegen, sondern 
zwischen „Grosszentren", „Städten und Agglomerationen" und „Land
regionen" zu unterscheiden. In Anbetracht der realen Unterschiede 
bei den Mietzinshöhen ist eine differenzierte Festlegung sachlich rich
tig. Sind die Regionen einmal eingeteilt, ergibt sich bei der Umsetzung 
auch kein administrativer Mehraufwand. Die RETINA SUISSE ist sich 
bewusst, dass die vorgesehene Abgrenzung nicht allen lokalen Be
sonderheiten gerecht werden kann; das kann allerdings bei einem ge
samtschweizerischen Versicherungssystem in Kauf genommen wer
den. 

Was die Höhe der Anpassung betrifft, so enA/eist sich diese als unge
nügend; denn sie basiert auf der Entwicklung der Mietzinse von 2001 
bis 2012. Bis die Vorlage in Kraft treten wird, sind mindestens vier 
weitere Jahre mit einer erheblichen Teuerung verstrichen. Damit die 
Anpassung nicht zum vornherein der realen Entwicklung der Mietzin
se hinterherhinkt, muss die voraussichtliche Teuerung bis zum 
1.1.2016 geschätzt und bei der Festlegung der neuen Mietzinsmaxi
ma berücksichtigt werden. Diese Praxis gilt auch bei der periodischen 
Anpassung der Renten. Als Alternative bietet sich an, beim Aus
gangswert nicht das Jahr 2001 zu wählen, sondern auf einen Zeit
punkt 4 Jahre zuvor abzustellen, d.h. auf das Jahr 1997. 

Im Übrigen wird in der Vorlage kein Bezug auf die Tatsache genom
men, dass die heutige in der Verordnung festgehaltene Nebenkosten
pauschale für Eigenheimbesitzer bei weitem nicht mehr den tatsächli
chen Nebenkosten entspricht. Die RETINA SUISSE ist der Auffas
sung, dass diese Pauschale bereits per 1.1.2015 im Rahmen einer 
Verordnungsänderung erheblich erhöht werden sollte. 
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RETINA SUISSE unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima je 
nach Region unterschiedlich festzulegen. Sie ist mit der vorgeschla
genen Aufteilung einverstanden. 

RETINA SUISSE fordert, dass für die Höhe der Mietzinsmaxima die 
voraussichtliche Teuerung bei den Mietpreisen bis zum 1.1.2016 be
rücksichtigt wird. 

RETINA SUISSE bittet den Bundesrat, die Nebenkostenpauschale für 
Eigenheimbesitzer so rasch wie möglich auf dem Verordnungsweg 
anzupassen. 

2. Anpassung der Mietzinsmaxima bei Mehrpersonenhaushalten (Art. 10 
Abs. 1 Buchst b Ziff. 2 und Art. 10 Abs. Ibis ELG). 

RETINA SUISSE unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima neu nach 
der Zahl der Bewohner/innen im Haushalt zu differenzieren. Die Erhebun
gen haben gezeigt, dass insbesondere Familien mit mehreren Kindern nicht 
mehr in der Lage sind, auf dem Markt eine Wohnung innerhalb des gesetz
lichen Maximums zu finden. Der Anpassungsbedarf ist in diesem Bereich 
am grössten. Die bisherige rudimentäre Lösung mit zwei nur unwesentlich 
unterschiedlichen Ansätzen hat den effektiven Begebenheiten nicht mehr 
entsprochen. 

RETINA SUISSE würde es begrüssen, wenn noch eine fünfte Kategorie 
geschaffen würde (fünf und mehr Personen pro Haushalt), um auch diesen 
nicht selten vorkommenden Familienstrukturen gerecht zu werden. 

Der Wechsel vom bisherigen System auf das vorgeschlagene neue System 
führt allerdings bei etlichen Personen zu einer massiven Schlechterstellung 
gegenüber der heutigen Rechtslage: Es betrifft dies Alleinstehende, die et
wa in Wohngemeinschaften leben und deren Mietzinsmaxima von heute 
monatlich 1'100 Franken neu auf rund 440 Franken (städtische Wohnge
meinschaft mit 4 Personen) sinken würde. Gerade für behinderte Men
schen, die im Rahmen eines begleiteten Wohnens in Wohngemeinschaften 
leben, könnte die Kürzung von existentieller Bedeutung sein. RETINA 
SUISSE ist deshalb der Auffassung, dass der Bundesrat ermächtigt werden 
soll, für derartige Wohnformen eine Sonderlösung auf dem Verordnungs
weg zu treffen. Mindestens müsste aber eine mehrjährige Übergangsfrist 
für solche Wohnsituationen vorgesehen werden. 
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RETINA SUISSE unterstützt den Vorschlag, die Höhe der anrechenbaren 
Mietzinsmaxima von der Zahl der Bewohner in einem Haushalt abhängig zu 
machen. Sie schlägt die Schaffung einer 5. Kategorie vor (fünf und mehr 
Personen pro Haushalt). 

—> RETINA SUISSE ist der Auffassung, dass für begleitete Wohngemein
schaften eine Sonderregelung auf dem Verordnungsweg gefunden oder 
zumindest eine mehrjährige Übergangsfrist vorgesehen werden soll. 

3. Mietzinsmaxima für roll stuhlgängige Wohnungen (Art. 10 Abs. 1 Buchst, 
b Ziff. 3 ELG) 

Der Bundesrat schlägt vor, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen 
unverändert bei 300 Franken pro Monat zu belassen. Die Realität auf dem 
Wohnmarkt zeigt, dass in weniger als 50% der Fälle rollstuhlgängige Woh
nungen im Rahmen der geltenden Mietzinsmaxima gefunden werden kön
nen. Diese Quote lässt sich nur unwesentlich erhöhen, wenn der vom Ge
setz vorgesehene Zuschlag der Teuerung nicht angepasst wird. In der Re
gel sind solche rollstuhlgängige Wohnungen nämlich Neuwohnungen und 
liegen im oberen Preissegment. Wir weisen auf entsprechende Erhebungen 
der Organisation Procap hin. 
(Quelle: http://www.procap.ch/uploads/media/2014-04-28-Erhebung-EL-
Mietzinsmaxime-VL-DOK_01 .pdf). 

RETINA SUISSE ist deshalb der Auffassung, dass für Personen, die auf ei
ne rollstuhlgängige Wohnung angewiesen sind, der Zuschlag von 300 
Franken nicht nur der Teuerung angepasst werden muss, sondern darüber 
hinaus erhöht werden sollte. In Anbetracht der geringen Zahl betroffener 
Personen wird eine solche Erhöhung insgesamt Bund und Kantone nicht 
spürbar belasten. Dafür wird das Ziel der Existenzsicherung auch bei Per
sonen sichergestellt, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 

—> RETINA SUISSE beantragt, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnun
gen auf monatlich 600 Franken zu erhöhen. 

4. Kostenbeteiligung des Bundes an den Heimen (Art. 13 Abs. 2 ELG) 

RETINA SUISSE ist über den unterbreiteten Vorschlag überrascht. Die gel
tende NFA-Lösung geht vom Grundsatz aus, dass die Kosten der Existenz
sicherung von Bund und Kantonen zu einem bestimmten prozentualen 
Schlüssel gemeinsam zu tragen sind, und zwar auch bei Heimbewohnern. 
Erhöhen sich die Kosten der Existenzsicherung generell, so ist es sach-
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fremd, sie bei den Heimbewohnern auf einer bestimmten Höhe zu plafonie-
ren. Dies führt zu einer vermehrten Verschiebung zu Lasten der Kantone. 
Mindestens müsste der bisherige Ansatz von 13'200 Franken auf den neu
en Mindestansatz von 14'400 Franken erhöht werden. 

RETINA SUISSE beantragt, in Art. 13 Abs. 2 ELG den Mietzins nicht 
zu plafonieren, sondern ebenfalls der Teuerung anzupassen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Retina Suisse 

Claude Voegeli Christina Fasser 
Präsident Geschäftsleiterin 
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SBV 

Schweizerischer Blinden-
uncd Sehbehincdertenverband 

Postadresse: Postfach 8222, 3001 Bern 

BSV 
Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 19.05.2014 

Vernehmlassung bezüglich anrechenbarer Mietzinsmaxima bei 
Ergänzungsleistungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr gerne beziehen wir Position im Rahmen der Vernehmlassung bezüglich 
anrechenbarer Mietzinsmaxima bei Ergänzungsleistungen. Der 
Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) vertritt als 
grösste Selbsthilfeorganisation des Blindenwesens rund 4'600 Mitglieder. 
Zudem steht das flächendeckende Dienstleistungsangebot des SBV mehr als 
lOO'OOO blinden und sehbehinderten Schweizerinnen und Schweizern offen. 

Als Mitglied der Schweizerischen Dachorganisationenkonferenz der privaten 
Behindertenhiife (DOK) unterstützt der SBV die DOK-Stellungnahme zur 
Vernehmlassung zum Entwurf für eine Änderung des ELG (anrechenbare 
Mietzinsmaxima) in allen Punkten. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband 

Alfred Rikli 
Bereichsleiter Interessenvertretung 

:&Lo/ Zentralsekretariat 
Gutenbergstrasse 40 b, 3011 Bern 
T. +41 (031) 390 88 00, info(gsbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch 
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DACHORGANISATIONENKONFERENZ DER PRIVATEN BEHINDERTENHILFE 
Bürglistrasse 11 8002 Zürich Tel. 044 201 58 26 Fax 044 202 23 77 vww.inteqrationhandicap.ch 

DOK 

Vernehmlassung der DOK zum Entwurf für eine Änderung des ELG  
(anrechenbare Mietzinsmaxima) 

Allgemeine Bemerkungen 

Die Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhiife DOK begrüsst grundsätz
lich die vorgeschlagene Änderung des ELG, auch wenn den unterbreiteten Vorschlägen 
nicht in allen Punkten zugestimmt wird. 

Dass die seit langem geforderten Anpassungen der anrechenbaren Mietzinsmaxima derart 
lange auf sich haben warten lassen, ist aus Sicht der DOK unverständlich. Die in den ver
gangenen Jahren an manchen Orten massiv angestiegenen Mietzinse führten dazu, dass 
eine zunehmende Zahl von EL-Bezügern und -Bezügerinnen aus dem für den allgemeinen 
Lebensbedarf vorgesehenen Grundbetrag einen erheblichen Teil fürdie Finanzierung des 
Mietzinses verwenden musste. Dadurch konnte der Zweck einer angemessenen Sicherung 
des Existenzbedarfs oft nicht mehr erfüllt werden. Die DOK ist der Auffassung, dass die 
Vorlage so rasch wie möglich umgesetzt werden muss, damit sie allerspätestens auf den 
1.1.2016 in Kraft treten kann. 

Künftig muss die Anpassung an die Teuerung bei den Mietzinsmaxima regelmässig 
erfolgen, wenn möglich parallel zur Anpassung des Betrags für den allgemeinen Lebens
unterhalt, mindestens aber alle 4 Jahre. Wenn auf einen gesetzlichen Automatismus ver
zichtet wird, so muss zumindest in der Botschaft eine entsprechende Absichtserklärung 
erfolgen. 

Die DOK fordert, dass die Mietzinsmaxima künftig in kürzeren Abständen regel
mässig überprüft und angepasst werden. 

Zu den einzelnen Vorschlägen 

1. Anpassung der Mietzinsmaxima bei alleinstehenden Personen in eigener Woh
nung (Art. 10 Abs. 1 Bst b, Ziff. 1 ELG) 

Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima nicht einheitlich für das gesam
te Gebiet der Schweiz festzulegen, sondern zwischen „Grosszentren", „Städten und Ag
glomerationen" und „Landregionen" zu unterscheiden. In Anbetracht der realen Unter
schiede bei den Mietzinshöhen ist eine differenzierte Festlegung sachlich richtig. Sind 
die Regionen einmal eingeteilt, ergibt sich bei der Umsetzung auch kein administrativer 
Mehraufwand. Die DOK ist sich bewusst, dass die vorgesehene Abgrenzung nicht allen 
lokalen Besonderheiten gerecht werden kann; das kann allerdings bei einem gesamt
schweizerischen Versicherungssystem in Kauf genommen werden. 
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Was die Höhe der Anpassung betrifft, so enA/eist sich diese als ungenügend; denn sie 
basiert auf der Entwicklung der Mietzinse von 2001 bis 2012. Bis die Vorlage in Kraft tre
ten wird, sind mindestens vier weitere Jahre mit einer erheblichen Teuerung verstrichen. 
Damit die Anpassung nicht zum vornherein der realen Entwicklung der Mietzinse hinter
herhinkt, muss die voraussichtliche Teuerung bis zum 1.1.2016 geschätzt und bei der 
Festlegung der neuen Mietzinsmaxima berücksichtigt werden. Diese Praxis gilt auch bei 
der periodischen Anpassung der Renten. Als Alternative bietet sich an, beim Ausgangs
wert nicht das Jahr 2001 zu wählen, sondern auf einen Zeitpunkt 4 Jahre zuvor abzu
stellen, d.h. auf das Jahr 1997. 

Im Übrigen wird in der Vorlage kein Bezug auf die Tatsache genommen, dass die heuti
ge in der Verordnung festgehaltene Nebenkostenpauschale für Eigenheimbesitzer 
bei weitem nicht mehr den tatsächlichen Nebenkosten entspricht. Die DOK ist der Auf
fassung, dass diese Pauschale bereits per 1.1.2015 im Rahmen einer Verordnungsän
derung erheblich erhöht werden sollte. 

-> Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima je nach Region unter
schiedlich festzulegen. Sie ist mit der vorgeschlagenen Aufteilung einverstan
den. 
Die DOK fordert, dass für die Höhe der Mietzinsmaxima die voraussichtliche 
Teuerung bei den Mietpreisen bis zum 1.1.2016 berücksichtigt wird. 
Die DOK bittet den Bundesrat, die Nebenkostenpauschale für Eigenheimbesit
zer so rasch wie möglich auf dem Verordnungsweg anzupassen. 

2. Anpassung der Mietzinsmaxima bei Mehrpersonenhaushalten (Art. 10 Abs. 1 
Buchst b Ziff. 2 und Art. 10 Abs. Ibis ELG). 

Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima neu nach der Zahl der Bewoh
ner/innen im Haushalt zu differenzieren. Die Erhebungen haben gezeigt, dass insbe
sondere Familien mit mehreren Kindern nicht mehr in der Lage sind, auf dem Markt eine 
Wohnung innerhalb des gesetzlichen Maximums zu finden. Der Anpassungsbedarf ist in 
diesem Bereich am grössten. Die bisherige rudimentäre Lösung mit zwei nur unwesent
lich unterschiedlichen Ansätzen hat den effekttven Begebenheiten nicht mehr entspro
chen. 

Die DOK würde es begrüssen, wenn noch eine fünfte Kategorie geschaffen würde (fünf 
und mehr Personen pro Haushalt), um auch diesen nicht selten vorkommenden Famili
enstrukturen gerecht zu werden. 

Der Wechsel vom bisherigen System auf das vorgeschlagene neue System führt aller
dings bei etlichen Personen zu einer massiven Schlechterstellung gegenüber der 
heutige Rechtslage: Es betrifft dies Alleinstehende, die etwa in Wohngemeinschaften 
leben und deren Mietzinsmaxima von heute monatlich I'IOO Franken neu auf rund 440 
Franken (städtische Wohngemeinschaft mit 4 Personen) sinken würde. Gerade für be
hinderte Menschen, die im Rahmen eines begleiteten Wohnens in Wohngemeinschaften 
leben, könnte die Kürzung von existentieller Bedeutung sein. Die DOK ist deshalb der 
Auffassung, dass der Bundesrat ermächtigt werden sollte, für derartige Wohnformen ei
ne Sonderlösung auf dem Verordnungsweg zu treffen. Mindestens müsste aber eine 
mehrjährige Übergangsfrist für solche Wohnsituationen vorgesehen werden. 
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* Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Höhe der anrechenbaren Mietzinsma
xima von der Zahl der Bewohner in einem Haushalt abhängig zu machen. Sie 
schlägt die Schaffung einer 5. Kategorie vor (fünf und mehr Personen pro 
Haushalt). 

y Die DOK ist der Auffassung, dass für begleitete Wohngemeinschaften eine 
Sonderregelung auf dem Verordnungsweg gefunden oder zumindest eine mehr
jährige Übergangsfrist vorgesehen werden sollte. 

3. Mietzinsmaxima für rollstuhlgängige Wohnungen (Art. 10 Abs. 1 Buchst b Ziff. 3 
ELG) 

Der Bundesrat schlägt vor, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen unverändert 
bei 300 Franken pro Monat zu belassen. Die Realität auf dem Wohnmarkt zeigt, dass in 
weniger als 50% der Fälle rollstuhlgängige Wohnungen im Rahmen der geltenden Miet
zinsmaxima gefunden werden können. Diese Quote lässt sich nur unwesentlich erhö
hen, wenn der vom Gesetz vorgesehene Zuschlag der Teuerung nicht angepasst wird. 
In der Regel sind solche rollstuhlgängige Wohnungen nämlich Neuwohnungen und lie
gen im oberen Preissegment. Wir weisen auf entsprechende Erhebungen der Organisa
tion Procap hin (Quelle: http://www.procap.ch/uploads/media/2014-04-28-Erhebung-EL-
Mietzinsmaxime-VL-DOK_01.pdf). Die DOK ist deshalb der Auffassung, dass für Perso
nen, die auf eine rollstuhlgängige Wohnung angewiesen sind, der Zuschlag von 300 
Franken nicht nur der Teuerung angepasst werden muss, sondern darüber hinaus er
höht werden sollte. In Anbetracht der geringen Zahl betroffener Personen wird eine sol
che Erhöhung insgesamt Bund und Kantone nicht spürbar belasten. Dafür wird das Ziel 
der Existenzsicherung auch bei Personen sichergestellt, die auf einen Rollstuhl ange
wiesen sind. 

Die DOK beantragt, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen auf monat
lich 600 Franken zu erhöhen. 

4. Kostenbeteiligung des Bundes an den Heimen (Art. 13 Abs. 2 ELG) 

Die DOK ist über den unterbreiteten Vorschlag überrascht. Die geltende NFA-Lösung 
geht vom Grundsatz aus, dass die Kosten der Existenzsicherung von Bund und Kanto
nen zu einem bestimmten prozentualen Schlüssel gemeinsam zu tragen sind, und zwar 
auch bei Heimbewohnern. Erhöhen sich die Kosten der Existenzsicherung generell, so 
ist es sachfremd, sie bei den Heimbewohnern auf einer bestimmten Höhe zu plafonie-
ren. Dies führt zu einer vermehrten Verschiebung zu Lasten der Kantone. Mindestens 
müsste der bisherige Ansatz von 13'200 Franken auf den neuen Mindestansatz von 
14'400 Franken erhöht werden. 

Die DOK beantragt, in Art. 13 Abs. 2 ELG den Mietzins nicht zu plafonieren, 
sondern ebenfalls der Teuerung anzupassen. 
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Bern, 26. März 2014  

 

Vernehmlassung Anrechenbare Mietzinsmaxima 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband bedankt sich für die Möglichkeit, an 

der Vernehmlassung betreffend der anrechenbaren Mietzinsmaxima bei den Ergänzungs-

leistungen zur AHV / IV teilnehmen zu können. 

 

1. Allgemeines 

Die Anpassung der anrechenbaren Mietzinsmaxima ist seit langem eine dringende Not-

wendigkeit. Wie im erläuternden Bericht aufgezeigt wird, reichen die heutigen Ansätze bei 

mehr als einem Viertel aller Personen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, 

nicht mehr aus, um die effektiven Wohnkosten zu tragen. Dies ist nicht weiter erstaunlich, 

wurden doch die Ansätze letztmals 2001 angepasst. Seither sind die Mietzinse um knapp 

20 Prozent angestiegen. Verschiedene Kantone und Gemeinden haben die Mietzinsma-

xima mittels Zusatzleistungen erhöht. In anderen Regionen dagegen müssen Personen 

mit Ergänzungsleistungen beim Wohnen weitere Einschränkungen in Kauf nehmen. Bei-

des widerspricht dem Sinn und Zweck der Ergänzungsleistungen, die gemäss Gesetz 

den Existenzbedarf garantieren sollen. 

Unterschiedliche Maxima bei der Anrechenbarkeit der Mietzinse je nach Region sind 

sinnvoll. Der Mieterinnen- und Mieterverband hat bereits bei früherer Gelegenheit darauf 

hingewiesen, dass ein schweizweit einheitlicher Maximalbeitrag der Realität bei den Miet-

zinsen nicht Rechnung trägt. Dieser hat dazu geführt, dass in Hochpreisregionen Kantone 

und Gemeinden viel öfters Zusatzleistungen einsetzen müssen respektive städtische Be-

zügerinnen und Bezüger beim Wohnungsangebot gegenüber Personen, die in ländlichen 

Regionen wohnen, benachteiligt sind. 
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2. Zu einzelnen Punkten der Vorlage 

 

Art. 10 Abs 1 Bst b 1bis und 1ter 

Anpassung der Ansätze 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband fordert mindestens eine vollständige 

Anpassung der Maxima an die Teuerung. Im Bericht wird erwähnt, dass die Mietpreise 

seit der letzten Anpassung 2001 bis zum Jahr 2012 um 18.3 Prozent gestiegen sind. Die-

ser Zeitrahmen für die Berechnung der Teuerung erscheint etwas zufällig. Entweder wird 

die Teuerung seit der Einleitung der letzten Anpassung (und nicht deren Inkrafttreten) bis 

zur Einleitung der jetzigen Anpassung als Basis genommen oder aber die Teuerung bis 

zum mutmasslichen Inkrafttreten der neuen Maxima wird ebenfalls berücksichtigt. Im Be-

richt wird nirgends genauer ausgeführt, wie die einzelnen Ansätze entstanden sind. 

Die gewählten Ansätze berücksichtigen auch die Aussagen im Bericht nicht, dass die Be-

zügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen seit 2001 in den Städten 25.5 Pro-

zent mehr für die Miete ausgeben müssen. Wollte man diesen Unterschied ausgleichen, 

müssten die Maxima bedeutend stärker erhöht werden. 

 

Antrag: 

Die Mietzinsmaxima müssen so angehoben werden, dass sie die effektive Teuerung seit 

der letzten Erhöhung ausgleichen.  

 

 

Einteilung der Schweiz in Gebiete mit unterschiedlichen Maxima 

Der Mieterinnen- und Mieterverband begrüsst grundsätzlich diese Änderung. Die vorge-

schlagene Einteilung der Schweiz in die drei Grossregionen Grosszentren, Stadt und 

Land muss aber nochmals überprüft werden. Die Annahme, dass die Mietzinse in den 

Grosstädten Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne am höchsten sind, lässt sich statis-

tisch nicht nachweisen. So werden die landesweit teuersten Mieten im Kanton Zug be-

zahlt, der aber nicht in der obersten Kategorie zu finden ist. Ebenfalls sind die Mieten am 

rechten Zürichseeufer höher als in der Stadt Zürich, doch die Einteilung ist genau umge-

kehrt: Zürich ist der obersten Kategorie zugeteilt, die Seegemeinden der mittleren Kate-

gorie. Die Mieten im Kanton Baselland sind wiederum höher als in Baselstadt, die Eintei-

lung aber ebenfalls umgekehrt. Ein regionales Modell muss das tatsächliche Mietzinsni-

veau besser abbilden. Zudem stimmen die im Bericht aufgezeigten Mietzinsunterschiede 

zwischen diesen drei Regionen nicht mit den Maxima im Gesetzesvorschlag überein. Die 

Differenz zwischen den Grossregionen Grosszentren und Stadt müsste kleiner sein.  

Der Mieterinnen- und Mieterverband macht in diesem Sinne eine Überprüfung des ge-

wählten Modells zur Regionalisierung der Ansätze beliebt. 
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Anrechenbare Kosten bei Mehrpersonenhaushalte 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband begrüsst grundsätzlich die Anglei-

chung der Ansätze bei verheirateten Paaren mit anderen Mehrpersonenhaushalten. Al-

lerdings sind die Ansätze zwischen den einzelnen Kategorien schwer nachzuvollziehen, 

bei Zweipersonenhaushalte erhöht sich zum Beispiel der Ansatz in der Kategorie „Land“ 

stärker als in der Kategorie „Grosszentrum“.  

Weiter sollte vertieft geprüft werden, ob die Ansätze bei Wohngemeinschaften mehrerer 

Erwachsener ebenfalls ausreichen. Eine Miete von 1925 Franken im Monat mag als Limi-

te für eine vierköpfige Familien angemessen sein, für eine Wohnung mit mehreren Er-

wachsenen ist sie dagegen zu tief, und wirkt gegenüber dieser Wohnform (Wohngemein-

schaften) prohibitiv.  

 

Art. 19  

Anpassungen der Leistungen 

Die Mietzinsmaxima wurden seit 13 Jahren nicht mehr der Teuerung angepasst. Der 

Bundesrat hätte aber auf Grund der heutigen Gesetzesbestimmungen die Mietzinsmaxi-

ma erhöhen können. Es sollte verhindert werden, dass die nächste Anpassung wiederum 

über ein Jahrzehnt auf sich warten lässt. Die Maxima müssen in einem regelmässigen 

Rhythmus der Teuerung angepasst werden. Dies soll im Gesetz verankert werden.  

 

Antrag: 

Art. 19: bei der Neufestsetzung der Renten nach Art 33 ter AHVG passt der Bundesrat 

die Höhe der anerkannten Ausgaben (Art. 10 Abs.1), der anrechenbaren Einnahmen (Art. 

11 Abs.1) und der Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 14 Abs.3 und 4) in ange-

messener Weise an. 

 

Nebenkosten 

Hohe Nachforderungen bei den Nebenkosten belasten Personen mit Ergänzungsleistun-

gen sehr stark. Diese müssen hohe Rechnungen auf einen Schlag bezahlen und sich 

dieses Geld beim Lebensunterhalt absparen oder sie müssen Pro Senectute oder andere 

Stellen mit Gesuchen um einen Beitrag bitten. Die Konsequenz bei nicht fristgerechtem 

Begleichen der Forderung kann dramatisch sein:  Der Mietpartei droht eine ausserordent-

liche Kündigung innert 30 Tagen. Im Bericht zu den Mietzinsmaxima des Bundesamtes 

für Sozialversicherungen von 2011 wurde ausgeführt, dass die Übernahme von Nachfor-

derungen durch die EL einen hohen administrativen Aufwand bedeuten würde und in die-

sem Falle auch Rückzahlungen von zu viel bezahlten Nebenkosten von der Mietpartei an 

die Ergänzungsleistungen zurückbezahlt werden müssten. Dies ist nachvollziehbar. Das 
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Problem könnte aber klar entschärft werden, wenn innerhalb des Mietrechts die Regeln 

für die Nebenkosten präzisiert würden. So sollen Abrechnungen ohne begründete Kos-

tensteigerungen die Akontozahlungen nicht mehr erheblich überschreiten dürfen und die 

Nichtzahlung einer Nachforderung soll nicht mehr zu einer ausserordentlichen Kündigung 

führen.  

 

Mietzinsüberprüfungen 

Viele Mieterinnen und Mieter bezahlen heute überhöhte Mietzinse, weil sie Referenzzins-

satzsenkungen nicht einfordern respektive nicht erhalten, oder weil sie überteuerte Woh-

nungen mieten müssen. Im Falle von Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleis-

tungen werden diese zu hohen Mietpreise vom Staat bezahlt. Die EL-Stellen sollen befä-

higt werden, Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen, die zur Miete woh-

nen, über ihre Rechte im Bereich Mietzins zu informieren und zu beraten.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Ausführungen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband 

 

Michael Töngi 

Generalsekretär 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Mai 201̂  
R e g i s t r a t u r GS EDI 

SZB, Schützengasse 4, CH-9001 St.Gallen  

EINSCHREIBEN 
Eidgenössisclies Departement des Innern EDI 
Generalsekretariat GS-EDI 
Herrn Bundesrat Alain Berset 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Scliweizerisclier Zentralverein 
für das Blindenwesen 

Gesciiäftsstelie 
Schützengasse 4 
CH-9001 St.Gallen 

Telefon 071 223 36 36 
Direkt 071 228 57 69 
Fax 071 222 73 18 
bingemann@szb.ch 
www.szb.ch 

Spendenkonto PC 90-1170-7 

St. Gallen, 16. Mai 2014 

Vernehmlassung zum anrechenbaren Mietzins bei Ergänzungsleistungen (EL) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Mit rund 60 angeschlossenen Mitgliedorganisationen nimmt der Schweiz. Zentralverein für 
das Blindenwesen SZB als Dachorganisation des Sehbehindertenwesens unseres Landes gerne 
Stellung zu Ihrer EL-Vorlage. 

Seinerseits Mitglied der Schweiz. Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe (DOK), 
unterstützt der SZB ausdrücklich in allen Punkten die beil. DOK-Stellungnahme zur 
Vernehmlassung zum Entwurf für eine Änderung des ELG (anrechenbare Mietzinsmaxima) 
vom Mai 2014. 

Für die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens und stehen Ihnen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Gerd Bingemänn, lic. iur. HSG 
Stabsmitarbeiter Geschäftsführung, Interessenvertretung SZB 

AN DER SEITE BLINDER UND TAUBBLINDER M E N S C H E N . 



Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZB 
Schützengasse 4 
9001 St. Gallen 

Beilagen: 
Vernehmlassung der DOK zum Entwurf für eine Änderung des ELG (anrechenbare 
Mietzinsmaxima) 

Kopie: 
DACHORGANISATIONENKONFERENZ DER PRIVATEN BEHINDERTENHILFE DOK 
Bürglistrasse 11 
8002 Zürich 



DACHORGANISATIONENKONFERENZ DER PRIVATEN BEHINDERTENHILFE 
Bürglistrasse 11 8002 Zürich Tel. 044 201 58 26 Fax 044 202 23 77 www.integratlonhandicap.ch 

DOK 

Vernehmlassung der DOK zum Entwurf für eine Änderung des ELG  
(anrechenbare Mietzinsmaxima) 

Allgemeine Bemerkungen 

Die Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK begrüsst grundsätz
lich die vorgeschlagene Änderung des ELG, auch wenn den unterbreiteten Vorschlägen 
nicht in allen Punkten zugestimmt wird. 

Dass die seit langem geforderten Anpassungen der anrechenbaren Mietzinsmaxima derart 
lange auf sich haben warten lassen, ist aus Sicht der DOK unverständlich. Die in den ver
gangenen Jahren an manchen Orten massiv angestiegenen Mietzinse führten dazu, dass 
eine zunehmende Zahl von EL-Bezügern und -Bezügerinnen aus dem für den allgemeinen 
Lebensbedarf vorgesehenen Grundbetrag einen erheblichen Teil für die Finanzierung des 
Mietzinses verwenden musste. Dadurch konnte der Zweck einer angemessenen Sicherung 
des Existenzbedarfs oft nicht mehr erfüllt werden. Die DOK ist der Auffassung, dass die 
Vorlage so rasch wie möglich umgesetzt werden muss, damit sie allerspätestens auf den 
1.1.2016 in Kraft treten kann. 

Künftig muss die Anpassung an die Teuerung bei den Mietzinsmaxima regelmässig 
erfolgen, wenn möglich parallel zur Anpassung des Betrags für den allgemeinen Lebens
unterhalt, mindestens aber alle 4 Jahre. Wenn auf einen gesetzlichen Automatismus ver
zichtet wird, so muss zumindest in der Botschaft eine entsprechende Absichtserklärung 
erfolgen. 

—> Die DOK fordert, dass die Mietzinsmaxima lâinftig in läirzeren Abständen regel
mässig überprüft und angepasst werden. 

Zu den einzelnen Vorschlägen 

1. Anpassung der Mietzinsmaxima bei alleinstehenden Personen in eigener Woh
nung (Art. 10 Abs. 1 Bst. b, Ziff. 1 ELG) 

Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima nicht einheitlich für das gesam
te Gebiet der Schweiz festzulegen, sondern zwischen „Grosszentren", „Städten und Ag
glomerationen" und „Landregionen" zu unterscheiden. In Anbetracht der realen Unter
schiede bei den Mietzinshöhen ist eine differenzierte Festlegung sachlich richtig. Sind 
die Regionen einmal eingeteilt, ergibt sich bei der Umsetzung auch kein administrativer 
Mehraufwand. Die DOK ist sich bewusst, dass die vorgesehene Abgrenzung nicht allen 
lokalen Besonderheiten gerecht werden kann; das kann allerdings bei einem gesamt
schweizerischen Versicherungssystem in Kauf genommen werden. 
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Was die Höhe der Anpassung betrifft, so erweist sich diese als ungenügend; denn sie 
basiert auf der Entwicklung der Mietzinse von 2001 bis 2012. Bis die Vorlage in Kraft tre
ten wird, sind mindestens vier weitere Jahre mit einer erheblichen Teuerung verstrichen. 
Damit die Anpassung nicht zum vornherein der realen Entwicklung der Mietzinse hinter
herhinkt, muss die voraussichtliche Teuerung bis zum 1.1.2016 geschätzt und bei der 
Festlegung der neuen Mietzinsmaxima berücksichtigt werden. Diese Praxis gilt auch bei 
der periodischen Anpassung der Renten. Als Alternative bietet sich an, beim Ausgangs
wert nicht das Jahr 2001 zu wählen, sondern auf einen Zeitpunkt 4 Jahre zuvor abzu
stellen, d.h. auf das Jahr 1997. 

Im Übrigen wird in der Vorlage kein Bezug auf die Tatsache genommen, dass die heuti
ge in der Verordnung festgehaltene Nebenkostenpauschale für Eigenheimbesitzer 
bei weitem nicht mehr den tatsächlichen Nebenkosten entspricht. Die DOK ist der Auf
fassung, dass diese Pauschale bereits per 1.1.2015 im Rahmen einer Verordnungsän
derung erheblich erhöht werden sollte. 

—» Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima je nach Region unter
schiedlich festzulegen. Sie ist mit der vorgeschlagenen Aufteilung einverstan
den. 

—> Die DOK fordert, dass für die Höhe der Mietzinsmaxima die voraussichtliche 
Teuerung bei den Mietpreisen bis zum 1.1.2016 berücksichtigt wird. 
Die DOK bittet den Bundesrat, die Nebenkostenpauschale für Eigenheimbesit
zer so rasch wie möglich auf dem Verordnungsweg anzupassen. 

2. Anpassung der Mietzinsmaxima bei Mehrpersonenhaushalten (Art. 10 Abs. 1 
Buchst b Ziff. 2 und Art. 10 Abs. Ibis ELG). 

Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Mietzinsmaxima neu nach der Zahl der Bewoh
ner/innen im Haushalt zu differenzieren. Die Erhebungen haben gezeigt, dass insbe
sondere Familien mit mehreren Kindern nicht mehr in der Lage sind, auf dem Markt eine 
Wohnung innerhalb des gesetzlichen Maximums zu finden. Der Anpassungsbedarf ist in 
diesem Bereich am grössten. Die bisherige rudimentäre Lösung mit zwei nur unwesent
lich unterschiedlichen Ansätzen hat den effektiven Begebenheiten nicht mehr entspro
chen. 

Die DOK würde es begrüssen, wenn noch eine fünfte Kategorie geschaffen würde (fünf 
und mehr Personen pro Haushalt), um auch diesen nicht selten vorkommenden Famili
enstrukturen gerecht zu werden. 

Der Wechsel vom bisherigen System auf das vorgeschlagene neue System führt aller
dings bei etlichen Personen zu einer massiven Schlechterstellung gegenüber der 
heutige Rechtslage: Es betrifft dies Alleinstehende, die etwa in Wohngemeinschaften 
leben und deren Mietzinsmaxima von heute monatlich 1'100 Franken neu auf rund 440 
Franken (städtische Wohngemeinschaft mit 4 Personen) sinken würde. Gerade für be
hinderte Menschen, die im Rahmen eines begleiteten Wohnens in Wohngemeinschaften 
leben, könnte die Kürzung von existentieller Bedeutung sein. Die DOK ist deshalb der 
Auffassung, dass der Bundesrat ermächtigt werden sollte, für derartige Wohnformen ei
ne Sonderlösung auf dem Verordnungsweg zu treffen. Mindestens müsste aber eine 
mehrjährige Übergangsfrist für solche Wohnsituationen vorgesehen werden. 
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y Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Höhe der anrechenbaren Mietzinsma
xima von der Zahl der Bewohner in einem Haushalt abhängig zu machen. Sie 
schlägt die Schaffung einer 5. Kategorie vor (fünf und mehr Personen pro 
Haushalt). 

y Die DOK ist der Auffassung, dass für begleitete Wohngemeinschaften eine 
Sonderregelung auf dem Verordnungsweg gefunden oder zumindest eine mehr
jährige Übergangsfrist vorgesehen werden sollte. 

3. Mietzinsmaxima für rollstuhlgängige Wohnungen (Art. 10 Abs. 1 Buchst, b Ziff. 3 
ELG) 

Der Bundesrat schlägt vor, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen unverändert 
bei 300 Franken pro Monat zu belassen. Die Realität auf dem Wohnmarkt zeigt, dass in 
weniger als 50% der Fälle rollstuhlgängige Wohnungen im Rahmen der geltenden Miet
zinsmaxima gefunden werden können. Diese Quote lässt sich nur unwesentlich erhö
hen, wenn der vom Gesetz vorgesehene Zuschlag der Teuerung nicht angepasst wird. 
In der Regel sind solche rollstuhlgängige Wohnungen nämlich Neuwohnungen und lie
gen im oberen Preissegment. Wir weisen auf entsprechende Erhebungen der Organisa
tion Procap hin (Quelle: http://www.procap.ch/uploads/media/2014-04-28-Erhebung-EL-
Mietzinsmaxime-VL-DOK_01.pdf). Die DOK ist deshalb der Auffassung, dass für Perso
nen, die auf eine rollstuhlgängige Wohnung angewiesen sind, der Zuschlag von 300 
Franken nicht nur der Teuerung angepasst werden muss, sondern darüber hinaus er
höht werden sollte. In Anbetracht der geringen Zahl betroffener Personen wird eine sol
che Erhöhung insgesamt Bund und Kantone nicht spürbar belasten. Dafür wird das Ziel 
der Existenzsicherung auch bei Personen sichergestellt, die auf einen Rollstuhl ange
wiesen sind. 

Die DOK beantragt, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen auf monat
lich 600 Franken zu erhöhen. 

4. Kostenbeteiligung des Bundes an den Heimen (Art. 13 Abs. 2 ELG) 

Die DOK ist über den unterbreiteten Vorschlag überrascht. Die geltende NFA-Lösung 
geht vom Grundsatz aus, dass die Kosten der Existenzsicherung von Bund und Kanto
nen zu einem bestimmten prozentualen Schlüssel gemeinsam zu tragen sind, und zwar 
auch bei Heimbewohnern. Erhöhen sich die Kosten der Existenzsicherung generell, so 
ist es sachfremd, sie bei den Heimbewohnern auf einer bestimmten Höhe zu plafonie-
ren. Dies führt zu einer vermehrten Verschiebung zu Lasten der Kantone. Mindestens 
müsste der bisherige Ansatz von 13'200 Franken auf den neuen Mindestansatz von 
14'400 Franken erhöht werden. 

-> Die DOK beantragt, in Art. 13 Abs. 2 ELG den Mietzins nicht zu plafonieren, 
sondern ebenfalls der Teuerung anzupassen. 
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senesuisse 
Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz 
Association d'établissements économiquement indépendants pour personnes âgées Suisse 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 20. Mai 2014 - CST/rp 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV (ELG); anrechenbare Mietzinsmaxima 

Vernehmlassungsantwort von senesuisse und Curaviva Schweiz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Da senesuisse als Verband der wirtschaftlich unabhängigen Alters- und Pflegeinstitutionen 
indirekt von den unterbreiteten Anpassungen bei den Mietzinsmaxima betroffen ist, erhalten Sie 
innert Frist diese Stellungnahme zum rubrizierten Vemehmlassungsverfahren. 
Im Jahr 1996 wurde der Verband senesuisse gegründet. Seither setzt er sich für die Interessen 
und Anliegen von Leistungserbringern im Bereich der Langzeitpflege ein. Er vertritt mehr als 
300 Institutionen mit etwa 20'000 Pflegeplätzen und damit auch rund 30'000 Beschäftigte. 

Als Vertreter der nicht subventionierten Alters- und Pflegeheime und Anbietern im Bereich des 
„betreuten Wohnens im Alter" setzt sich senesuisse für wirtschaftliche und zukunftsträchtige 
Lösungen im Bereich des Gesundheitswesens ein. Dabei erachten wir geeignete Wohnungen 
mit Inhouse-Dienstleistungen als optimale Lösungen für Betagte Personen mit (noch) geringem 
Pflegebedarf. Damit solche Angebote von „betreutem Wohnen" auch für EL-Bezüger 
bezahlbar sind, empfehlen wir Ihnen eine Ergänzung zur unterbreiteten Erhöhung der 
Mietzinsmaxima. Dies entspricht nicht nur einem gesellschaftlichen Bedürfnis, sondern dient 
gesamtwirtschaftlich auch der Kosteneinsparung, zumal viel teurere Heimeintritte verzögert 
werden und ineffiziente Wegkosten der Spitex entfallen. 

1. Einleitende Bemerkungen 
Die vorliegende Vernehmlassungsantwort wurde von den im Heimbereich tätigen 
Verbänden Curaviva und senesuisse gemeinsam erarbeitet 
Obwohl die Erhöhung der Mietzinsmaxima die Heime nicht unmittelbar direkt betrifft, besteht 
aus gesamtheitlicher Sicht ein sehr grosses Interesse an den grundsätzlichen Überiegungen 
und Auswirkungen. Die Mietzinsmaxima sind ein Teil der Finanzierung für Wohnen, Betreuung 
und Pflege von alten und behinderten Menschen. 

Das „betreute Wohnen im Alter" (also das Wohnen in einer Wohneinheit mit Möglichkeit der 
Inanspruchnahme von spezifischen Unterstützungsangeboten) stellt für Personen mit tiefem 
Pflegebedarf insgesamt die günstigste Wohnform dar und entlastet zugleich auch die 
betroffenen Leistungserbringer und Finanzierungswerke und -mechanismen. Es stellt also eine 
bedeutende Zwischenform (zwischen Zuhause und im Heim) in der Pflege und Betreuung von 
älteren Menschen dar. Das „betreute Wohnen" ist jedoch nur dann eine sinnvolle Alternative zu 
Heimaufenthalten, wenn es für die Betroffenen im Einzelfall finanziell tragbar ist. 
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Deshalb wird hier ein Verbesserungsvorschlag unterbreitet (vgl. unten 4.2 - 4.3), welcher eine 
breitere Gesamtschau ermöglicht: Die voriiegende Anpassung soll nicht nur das „zu Hause 
wohnen bleiben" verbessern, sondern auch sinnvolle Angebote für „betreutes Wohnen im Alter" 
unterstützen. 
Damit kann ein optimales Angebot für ältere Menschen geschaffen werden, für welche heute 
der unenwünschte Umzug ins Alters- oder Pflegeheim nötig ist, was die Ergänzungsleistungen 
finanziell stark belastet. 

Curaviva Schweiz und senesuisse bedanken sich deshalb für die Berücksichtigung des unter 
Ziffer 4.2 - 4.3 aufgeführten Antrags, damit betreutes Wohnen im Alter auch für Personen mit 
EL-Bedürftigkeit künftig kundenfreundlicher und gleichzeitig günstiger erfolgen kann - zum 
Wohle aller Betroffenen; Angehörigen und Staatskassen. 

2. Heutige Ergänzungsleistungen zu den Mietzinsen 
Von den zu Hause lebenden Personen bezogen im Jahr 2012 109'141 Personen eine EL zur 
AHV, 73'548 Personen eine EL zur IV (vgl. eriäuternden Bericht, S. 9). 
Der benötigte Mietzins für zu Hause lebende Personen ist einer der Ausgabenposten in den EL. 
Er ist nicht in der Bedarfspauschale für den allgemeinen Lebensbedarf eingeschlossen, 
sondern separat betrachtet. Bei der Festsetzung der EL wird der effektive Mietzins bis zu einem 
gesetzlich festgelegten Mietzinsmaximum anerkannt. Das geltende Recht unterscheidet zwei 
Mietzinsmaxima, eines für Alleinstehende von 1'100 Franken pro Monat und eines für Ehepaare 
sowie Familien von 1'250 Franken (also 13'200 Franken respektive IS'OOO Franken jähriich; 
gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 und 2 ELG). Für Personen, welche eine rollstuhlgängige 
Wohnung benötigen, wird zum Mietzins zusätzlich ein Zuschlag von bis zu 300 Franken im 
Monat berücksichtigt (Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 ELG). 
Zuletzt wurden die Mietzinsmaxima durch den Bundesrat im Jahr 2001 erhöht, was gemäss Art. 
19 ELG in seiner Kompetenz liegt. 
Werden die Mietzinsmaxima erhöht, steigen zum einen die Ausgaben der EL für die Personen, 
welche zu Hause leben (periodische EL). Zum anderen wirkt sich eine Erhöhung nach gelten
dem Recht auch auf die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Heimkosten aus: Bei 
in Heimen oder Spitälern lebenden Personen übernimmt der Bund fünf Achtel der jähriichen 
Ergänzungsleistungen, wozu auch der Mietzins gehört. Der Bundesanteil wird bestimmt, indem 
für jede EL-beziehende Person im Heim eine EL-Berechnung vorgenommen wird, als lebte sie 
zu Hause. Dabei wird in jedem Fall der höchstmögliche Mietzins eingesetzt. 
Eine Erhöhung der Mietzinsmaxima hätte demgemäss auch eine automatische Erhöhung des 
Bundesanteiles an den Heimkosten zur Folge: Pro im Heim lebende bedürftige Person müsste 
der Bund den Kantonen fünf Achtel der neuen Mietzinsmaxima bezahlen. Anders bei den zu 
Hause lebenden EL-Beziehenden: Weil in diesen Fällen jeweils der effektive Mietzins (bis zum 
Maximalbetrag) berücksichtigt wird, werden nur jene Personen die Erhöhung nutzen und 
folglich Mehrkosten auslösen, deren Mietzins das heutige Maximum übersteigt. Dies entspricht 
derzeit rund 28 Prozent der Fälle. 

3. Übersicht über die geplanten Änderungen 
Der Vorschlag des Bundesrats zielt inhaltlich in erster Linie darauf ab, die maximalen Beträge 
für Mietzinse zu erhöhen, die bei der Berechnung des EL-Anspruchs berücksichtigt werden. 

Laut Bundesrat soll die Anpassung der Höchstbeträge für die anrechenbaren Mietzinse so 
ausgestaltet werden, dass sie die Bundesbeteiligung an den Heimkosten nicht beeinflusst 
(vgl. S. 23 und 28 des eriäuternden Berichts des Bundesamts für Sozialversicherungen zum 
Voriiegenden Enh/vurf einer ELG-Änderung; nachfolgend: „eriäutemder Bericht'). 

Gemäss eriäuterndem Bericht führt die Änderung zu Mehrkosten von insgesamt 76 Millionen 
Franken pro Jahr, davon haben der Bund 47 Millionen Franken und die Kantone 29 Millionen 
Franken zu tragen (vgl. S. 26). 
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4. Beurteilung der geplanten Änderungen durch Curaviva Schweiz und senesuisse 

4.1 Kurzbeurteilung der geplanten ELG-Änderungen 
Die Ausführungen im eriäuternden Bericht sind aus Sicht von Curaviva Schweiz und senesuisse 
korrekt und nachvollziehbar. Die beiden Verbände weisen jedoch darauf hin, dass diese 
Mietzinsmaxima keineswegs ausreichen, um optimale Liegenschaften mit altersgerechten 
Wohnformen zu finanzieren. 

Wenn ein Eintritt ins Alters- oder Pflegheim hinausgezögert werden soll, müssen rollstuhl
gängige Wohnungen mit Leistungen in der Pflege kombiniert angeboten werden. Das Angebot 
des betreuten Wohnens greift dann (und wirkt gegenüber einem vorzeitigen Heimeintritt 
kostendämpfend), wenn aufgrund körperiicher oder kognitiver Defizite der punktuelle Einsatz 
der Spitex nicht mehr ausreicht und das soziale Netz (Angehörigenpflege) nicht nah genug 
vorhanden ist. Insbesondere Personen mit leichter demenzieller Erkrankung vermögen einen 
kleinen Haushalt im betreuten Wohnen länger zu führen, wenn sie über grundpflegerische 
Leistungen, kontrollierte Medikamenteneinnahme, Mittagstisch, hausinternem Notruf, 
Brandmeldeanlage und einen Zentrumsleiter als Anlaufstelle einen sicheren Rahmen haben. 
Es ist dieses feinmaschige Betreuungsnetz, welches für eine bestimmte Patientengruppe die 
kostengünstige Zwischenlösung zwischen reiner Spitex und Heimeintritt bedeutet. Solche 
Angebote sind sehr gefragt, aber heute über die Ergänzungsleistungen nicht bezahlbar: Damit 
die nötigen Investitionen in Angebote von „betreutem Wohnen im Alter" vorgenommen werden, 
sind minimale Mietzinse zwischen 2'000 und 2'500 Franken pro Monat nötig. Auch wenn dies 
als relativ hoch erschient, kann im Vergleich zu den durchschnittlichen Kosten eines Heim
aufenthalts mit diesen Ausgaben bis zu 50 Prozent der EL-Kosten eingespart werden. 

Ansonsten begrüssen Curaviva Schweiz und senesuisse die vorgelegten Änderungen 
grundsätzlich. Obwohl sie als Verbände der Alters- und Pflegeeinrichtungen handeln, ist es das 
Anliegen von Curaviva Schweiz und senesuisse, dass nicht möglichst viele Menschen diese auf 
hohe Pflegebedürftigkeit und Demenz ausgelegte Infrastruktur benötigen. Vielmehr liegt das 
allgemeine Interesse auf der bedürfnisgerechten und effizienten Leistungserbringung. Deshalb 
unterstützen Curaviva Schweiz und senesuisse die Bemühungen, damit nicht mehr (wie heute) 
ein Drittel der Plätze in Alters- und Pflegeeinrichtungen von Personen mit einem Pflegebedarf 
von unter 60 Minuten pro Tag beansprucht wird: Für diese Personen sind geeignete 
Wohnformen mit ergänzend angebotener Pflege, Betreuung und Restauration nötig, welche 
auch über die Ergänzungsleistungen finanzierbar werden müssen. 

Curaviva Schweiz und senesuisse nehmen auf die verschiedenen Aspekte der voriiegenden 
geplanten ELG-Änderung summa summarum wie folgt Stellung: 

Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen grundsätzlich die beabsichtigte Erhöhung 
der maximalen Beträge für Mietzinse, die bei der Berechnung des EL-Anspruchs 
gemäss unterbreitetem Vorschlag künftig zur Anwendung gelangen sollen. 
Der geplante Umfang dieser Erhöhung der Mietzinsmaxima ist jedoch für bewohner
gerechtes „betreutes Wohnen im Alter" bzw. „mit Behinderung" ungenügend. Wenn 
nicht nur Zusatzausgaben resultieren sollen, sondern auch ein sinnvoller Anreiz zu 
organisierten Wohnangeboten statt Heimeintritten, müssen zusätzliche Ergänzungen 
vorgenommen werden. In dieser Hinsicht haben Curaviva Schweiz und senesuisse 
einen ergänzenden Vorschlag erarbeitet (unten 4-2 - 4.3). 

Curaviva Schweiz und senesuisse beantragen, dass eine schweizweit einheitliche 
Definition des Begriffs „betreutes Wohnen im Alter" im ELG verankert wird. 
Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen die geplante Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Mietzinsbelastung zwischen Grosszentren, Stadt und Land - sowie 
die Art und Weise dieser vorgesehen Berücksichtigung. 
Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen, dass die finanzielle Situation von 
nichtverheirateten Paaren und Wohngemeinschaften realitätsnäher berücksichtigt wird. 
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• Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen die weitere Berücksichtigung der 
rollstuhlgängigen Wohnungen sowie deren Umfang. Dabei muss aber ausdrücklich auf 
die Wohnung selbst und auf nicht die darin wohnenden Personen abgestellt werden: 
Auch wenn die Bewohnenden (noch) über keine Hilflosenentschädigung verfügen oder 
keine medizinische Gehbeeinträchtigung nachweisen, muss gestützt auf die rollstuhl
gängige Infrastruktur der Zuschlag bezahlt werden, damit auch bei Personen mit 
Demenz oder anderen Beeinträchtigungen die entsprechenden Mehrkosten für die 
schwellenlose Wohnungserstellung abgedeckt werden. 

• Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen, dass kein aufwändiger Mechanismus zur 
Überprüfung der Mietzinse durch die EL-Stellen im Rahmen der voriiegenden ELG-
Änderung vorgesehen ist. 
Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen, dass keine Änderung des Verfahrens der 
Nebenkosten in den EL vorgesehen ist. 

• Zum Weglassen einer Stärkung der Wohnhilfen des Bundes nehmen Curaviva Schweiz 
und senesuisse keine Stellung. Hier wird gleichwohl zu bedenken gegeben, dass nicht 
nur die Mietzinse in den letzten 13 Jahren deutlich gestiegen sind, sondern auch die 
Erstellungskosten für Alters- und Pflegeheime. 

4.2 Erhöhung der maximalen Beträge für Mietzinse, die bei der Berechnung des EL-
Anspruchs berücksichtigt werden sollen 

Vorschlag: 
Formulierung eines neuen Artikels 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 4 sowie Artikels 10 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer 4 ELG: 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4 ELG (neu) 

4. Die Ansätze von Ziff. 1 - 3 für den allgemeinen Lebensbedarf erhöhen sich um 50 Prozent, sofem 
die Anspruchsberechtigten in einer behinderten- und altersgerechten Wohnform leben. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 4 ELG (neu) 

4. Die Ansätze von Ziff. 1 - 3 für Miet- und Nebenkosten erhöhen sich um 50 Prozent, sofem die 
Anspruchsberechtigten in einer behinderten- und altersgerechten Wohnform leben. 

Begründung: 
Die Mietzinsmaxima gemäss ELG hat der Bundesrat letztmals im Jahr 2001 um 1'200 Franken 
pro Jahr erhöht - für Alleinstehende und Ehepaare gleichermassen. Damit betragen sie heute 
jähriich 13'200 Franken für Alleinstehende und IS'OOO Franken für Ehepaare (Art. 10 Abs. 1 
Bst. b Ziff. 1 und 2 ELG). Während der zehn darauffolgenden Jahre sind jedoch die Mietzinse in 
der Schweiz im Durchschnitt um 18 Prozent angestiegen. Im Jahr 2010 reichte das 
anrechenbare Mietzinsmaximum für nur noch 40 bis 75 Prozent der EL-beziehenden Personen. 

Deswegen begrüssen Curaviva Schweiz und senesuisse die Aktualisierung und Erhörung der 
Mietzinsmaxima grundsätzlich, damit diese den aktuellen Verhältnissen auf dem Mietmarkt 
besser entsprechen. 
Der unterbreitete Vorschlag zur ELG-Revision sieht die Erhöhung der jähriichen Höchstbeträge 
für Mietzinse wie folgt vor: Auf 16*140 Franken (monatlich 1'345 Franken) für eine alleinlebende 
Person in einem Grosszentrum; auf 15'480 Franken (monatlich 1'290 Franken) für eine allein
lebende Person in einer Stadt; auf 14'400 Franken (monatlich 1'200 Franken) für eine allein
lebende Person auf dem Land (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. bZiff. 1 revELG). 

Eine solche Erhöhung halten Curaviva Schweiz und senesuisse aber für ungenügend, 
um optimale Angebote für beeinträchtigte Personen zu schaffen. Auch mit diesen 
vorgesehenen Höchstbeträgen für den Mietzins ist ein menschenwürdiges Wohnen im Alter 
bzw. mit Behinderung in einer betreuten Wohnung in Tat und Wahrheit öfter nicht finanzierbar. 
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Es droht die Zementierung des aktuellen Zustandes, dass auch Personen mit geringen 
Einschränkungen ins Heim eintreten müssen, weil die EL-Mietzinsmaxima für auf diese 
Bedürfnisse ausgerichtete Angebote nicht ausreichen. Die Beträge wurden ja „so gewählt, dass 
für jede Kategorie (Region sowie Haushaltgrösse) eine möglichst einheitliche Abdeckung von 
90 Prozent erreicht wird" (S. 22 des eriäuternden Berichts). 

Die gleiche Beurteilung gilt für die vorgesehene Erhöhung der Höchstbeträge für Zusatzbeträge 
zum Mietzins, wenn mehrere Personen im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. b 
Ziff. 2 i. V. m. Art. 10 Abs. 1"'' revELG). 

4.3 Nationale Begriffsdefinition des „betreuten Wohnens Im Alter" 
Betreutes Wohnen stellt eine bedeutende Zwischenform („zwischen ambulant und stationär") 
in der Pflege und Betreuung von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderung dar. 
Die vorgesehene Erhöhung der Mietzinsmaxima wird von Curaviva Schweiz und senesuisse 
deshalb unter dem Vorbehalt begrüsst, wenn gleichzeitig die Bezahlbarkeit angemessener 
Angebote von „betreutem Wohnen im Alter" mit Ergänzungsleistungen ermöglicht wird. 

Aus wichtigen Gründen der Kohärenz und Kongruenz beantragen senesuisse und CURAVUVA 
Schweiz, dass eine schweizweit einheitliche Definition des Begriffs „betreutes Wohnen im Alter" 
beziehungsweise „betreutes Wohnen mit Behinderung" im ELG verankert wird. 

Vorschlag: 
Formulierung eines neuen Artikels 9 Absatz 5 Buchstabe i ELG: 

Ar t 9 Abs. 5 Bst. i (neu) 
Der Bundesrat bestimmt: 
[...] 
i. die Definition des betreuten Wohnens; dabei gelten als behinderten- und altersgerechte Wohnfonnen 

jene Angebote für betreutes Wohnen im Alter beziehungsweise betreutes Wohnen mit Behinderung, 
welche kumulativ folgende Dienstleistungen gewährieisten: 
- Behindertengerechte Bauweise; 
- 24-Stunden-Notrufdienst mit Fachpersonal und maximaler Interventionszeit von 15 Minuten; 
- integrierte Pflegeabteilung mit der Möglichkeit, jederzeit in die stationäre Pflege überzutreten. 
Um aus betreutem Wohnen im Alter beziehungsweise mit Behinderung Nutzen ziehen zu dürfen, ist 
nicht erfordériich, dass der betroffenen Person eine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV 
zugesprochen worden ist. 

Begründung: 
„Betreutes Wohnen" ist die optimale Lösung für Wohnen, Betreuung und Pflege für ältere 
und/oder behinderte Menschen. Einerseits können solche Bewohnerinnen und Bewohner von 
alters- und behindertengerechten Wohnungen sehr lange in ihrer gewohnten und sicheren 
Umgebung bleiben. Andererseits ist dieser Aufenthalt viel günstiger als die beiden Alternativen 
(Heimaufenthalt resp. Spitex mit hohen Wegkosten). Auch die Kantone sind sich einig, dass es 
viel mehr Liegenschaften mit etlichen Wohnungen und integrierter Pflegeabteilung geben sollte. 
Die Nachfrage ist viel grösser als das Angebot. 

Gemäss einer aktuellen Studie der Uni Basel (SHURP, 2013) sind mehr als 30 Prozent der in 
Alters- und Pflegeheimen lebenden Personen in den tiefen Pflegestufen 1-3 (von 12) eingestuft. 
Für sie sollte es bessere Lösungen als den Heimaufenthalt geben. 

Ein „betreutes Wohnen mit Dienstleistungen" ist diese optimale Lösung, welche die Bedürfnisse 
der älteren Bevölkerung abdeckt und Pflegeplätze einspart. Solche altersgerechte Wohnungen 
ermöglichen Aufrechterhaltung von Mobilität und regelmässigen sozialen Kontakten; gleichzeitig 
ist die Leistung der nötigen Pflege besser garantiert, als am ursprünglichen Wohnort. Auch bei 
zunehmendem Pflegebedarf müssen die Bewohnenden ihre rollstuhlgängige Wohnung nicht 
veriassen und können durch das ohnehin anwesende Pflegepersonal betreut werden. Eine 
24-stündige Notrufbereitschaft mit sofortiger Interventionsmöglichkeit gewährleistet sowohl für 
Betroffene wie auch für Angehörige bestmögliche Sicherheit. 
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Das „betreute Wohnen mit Dienstleistungen" ist aber nicht nur die optimale, sondern erst noch 
die kostengünstigste Lösung. Während der Aufenthalt im Alters-, Pflege- oder Behindertenheim 
derzeit über Ergänzungsleistungen rund 160-200 Franken pro Tag kostet (exkl. Pflegekosten), 
ist altersgerechtes Wohnen bereits für weniger als 100 Franken pro Tag finanzierbar. Dies ist 
auch tiefer als die Kosten für eine einzige Stunde an Spitex-Leistungen (inkl. Wegzeit), welche 
gemäss Spitex-Statistik rund 110 Franken beträgt. Die Zentrierung mehrerer Wohnungen an 
einem Ort ermöglicht zusätzliche Einisparungen bei den Pflegekosten, weil nebst dem Wegfall 
von Anfahrts- und Abfahrtsweg für einfachere Tätigkeiten im Gegensatz zur „externen Spitex" 
nicht nur bestens ausgebildetes Pflegepersonal eingesetzt werden kann. Damit wird erst noch 
der Mangel an tertiärem Pflegepersonal reduziert. 

Folgende Dienstleistungen sollten in diesem Zusammenhang gewährieistet werden, um den 
begrenzt erhöhten Betrag zu rechtfertigen: 
- Behindertengerechte Bauweise; 
- 24-Stunden-Notrufdienst mit Fachpersonal und maximaler Interventionszeit von 15 Minuten; 
- integrierte Pflegeabteilung mit der Möglichkeit, jederzeit in die stationäre Pflege überzutreten. 

Als Vorbild dient die ehemalige Regelung im Kanton Bern (die sich bis Ende 2012 sehr gut 
bewährt hatte, aber wegen der Vereinheitlichung mit nationalem Recht befristet war), welche 
diese günstige und einfach umsetzbare Lösung mit angemessenen Pauschalen von 
115 Franken pro Tag für EL-Bezüger vorsah (vgl. Artikel 34 EV ELG, BSG 841,311). 

Von diesen Angeboten mit betreutem Wohnen im Alter beziehungsweise mit Behinderung 
sollen Personen Profitieren, welche einen Pflege-ZBetreuungsbedarf haben, aber keinen 
Heimplatz beanspruchen wollen/sollen. Deshalb muss ein Eintrittskriterium bestehen, welches 
unabhängig von der Hilflosenentschädigung zur AHV oder IV ist. 
Diese wichtige Präzisierung muss ins Gesetz aufgenommen werden, als am besten geeignet 
erscheint hierfür die beantragte Ergänzung in Art. 9 Abs. 5 Bst. i ELG. 

4.4 Berücksichtigung der unterschiedlichen Mietzinsbelastung zwischen 
Grosszentren, Stadt und Land 

Im Grundsatz begrüssen Curaviva Schweiz und senesuisse die geplanten Änderungen in 
Art. 10 Abs. 1'*^ revELG. Die unterschiedliche Mietzinsbelastung zwischen Grosszentren, Stadt 
und Land auf der Grundlage der Typologie und Raumgliederung des BFS, welche Kriterien wie 
Arbeitsplätze, der Mehrfamilienhausanteil, Reichtum, Tourismus, Bevölkerungsstruktur und die 
Zentrumsfunktion berücksichtigt, ist sinnvoll. 

Weiter wird von Curaviva Schweiz und senesuisse begrüsst, dass die rechtliche Umsetzung 
dieser Berücksichtigung auf Verordnungsstufe durch den Bundesrat erfolgt, auf der Grundlage 
der Raumgliederung des BFS. 
Die Anforderungen welche an eine Delegationsbestimmung bezüglich Normdichte gestellt 
werden, sind aus Sicht von Curaviva Schweiz und senesuisse eingehalten. 

Auch der Verzicht auf eine zusätzliche Differenzierung wird begrüsst, um das System nicht 
unnötig kompliziert werden zu lassen. 

Der voriiegende Lösungsvorschlag - bestehend aus drei Regionen für die EL-Mietzinsmaxima 
(Grosszentren, Stadt, Land) und die dazu vorgesehene regionale Einteilungsmethode für die 
Mietzinsmaxima jeder einzelnen Gemeinde zu den räumlichen Gliederungen und Typologien -
wird von Curaviva Schweiz und senesuisse auch nicht beanstandet. 

Kongruent dazu wird von Curaviva Schweiz und senesuisse auch der Verzicht auf eine 
Unterscheidung der Mietszinsmaxima nach der Einteilung der Krankenversicherungsprämien 
nicht infrage gestellt, da die Verwendung dieser Einteilung einen regelmässigen Abgleich dieser 
nicht durchwegs einheitlichen Kriterien veriangen würde - in einem System, das stetem Wandel 
unteriiegt. 
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4.5 Berücksichtigung der finanziellen Situation von nichtverheirateten Paaren und 
Wohngemeinschaften 

Laut eriäuterndem Bericht genügten im Jahr 2012 die Mietzinsmaxima bei einem dreiköpfigen 
Familienhaushalt in noch knapp 60 Prozent der Fälle, um deren Bedürfnisse abzudecken, 
während bei einer vierköpfigen Familie die Abdeckung unter 50 Prozent und bei einem 
Fünfpersonenhaushalt um rund 40 Prozent lag (vgl. S. 9 im eriäuternden Bericht). 
Die Zunahme jüngerer IV-Rentner/innen und damit auch jüngerer EL-Beziehender in den 
letzten Jahren führte zu mehr Familien bei den EL-Beziehenden (vgl. S. 20 im eriäuternden 
Bericht). 

Deswegen begrüssen Curaviva Schweiz und senesuisse, dass die voriiegend geplante 
ELG-Revision diesem Umstand Rechnung tragen will, indem das Mietzinsmaximum aufgrund 
der Haushaltgrösse festgesetzt wird - und dadurch die Situation der Familien im ELG besser 
berücksichtigt würde. 
Mit der geplanten Plafonierung einer Berücksichtigung der Haushaltgrösse durch Zusatzbeträge 
nur bis und mit der vierten Person können sich Curaviva Schweiz und senesuisse abfinden, da 
dieses Auffangsystem den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht werden dürfte: Auch wenn keine 
genaueren Angaben über grössere Haushalte voriiegen, darf davon ausgegangen werden, dass 
nur in vereinzelten Haushalten die vorgesehene Begrenzung relevant würde. 
Auch die Tatsache, dass die geplante ELG-Änderung eine Festlegung der Mietzinsmaxima für 
jede Person einzeln und ein Ende der Verknüpfung mit dem Zivilstand vorsieht, entspricht aus 
Sicht von Curaviva Schweiz und senesuisse einer besseren Berücksichtigung der heutigen 
sozialen Verhältnisse sowie einer gerechteren Behandlung der Ehepaare gegenüber den 
alleinstehenden oder in eheähnlichen Lebensgemeinschaften (Konkubinaten) lebenden 
Personen mit EL, die mit weiteren (EL-beziehenden) Personen im gleichen Haushalt leben. 
Richtigenweise wird mit der vorgesehenen Regelung der tatsächlichen Mietzinsteilung in 
Mehrpersonenhaushalten bzw. der in Tat und Wahrheit bereits heute in diesen Fällen oft 
vorgenommene Aufteilung des Mietzinses auf die Anzahl Personen im Haushalt sinnvoll 
Rechnung getragen. 
Zum Grundbetrag, der dem Höchstbetrag einer alleinstehenden Person entspricht, soll der 
Zusatzbetrag für die zweite, dritte und vierte Person hinzugerechnet werden (vgl. S. 21 im 
eriäuternden Bericht). Gegen diese geplante Berechnungsmethode haben Curaviva Schweiz 
und senesuisse auch nichts einzuwenden. 

4.6 Berücksichtigung der rollstuhlgängigen Wohnungen 
Für Personen, welche eine rollstuhlgängige Wohnung benötigen, berücksichtigt das geltende 
Recht einen Mietzins, der jähriich bis zu 3'600 Franken höher sein kann (Art. 10 Abs. 1 Bst. b 
Ziff. 3 ELG). Die voriiegende ELG-Revision belässt dieses System beim Alten führt also weiter, 
dass bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (zu 
Hause lebende Personen), für die notwendige Miete einer rollstuhlgängigen Wohnung: 
zusätzlich ein jähriicher Höchstbetrag von 3'600 Franken als Ausgabe anerkannt wird (Art. 10 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 revELG). 

Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen die Beibehaltung der Berücksichtigung von 
rollstuhlgängigen Wohnungen im Rahmen des ELG. Dabei muss aber ausdrücklich auf die 
Wohnung selbst und auf nicht die darin wohnenden Personenabgestellt werden: Auch wenn 
die Bewohnenden noch über keine Hilflosenentschädigung verfügen oder keine medizinisch 
Gehbeeinträchtigung nachweisen, muss gestützt auf die rollstuhlgängige Infrastruktur der 
Zuschlag bezahlt werden, damit entsprechende Baukosten abgedeckt werden und der Anreiz 
zur Miete behindertengerechter Wohnungen statt dem Heimeintritt besteht. 

Auch dem geplanten Umfang des zusätzlichen Höchstbetrags von 3'600 Franken pro Jahr 
stimmen Curaviva Schweiz und senesuisse zu: Dieser Betrag reicht in der Regel für die 
zusätzlichen Mietzinskosten durch die Berücksichtigung der Rollstuhlzugänglichkeit einer 
Wohnung. 

senesuisse 



Für den Anspruch auf den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. 
b Ziff. 3 revELG muss es sich also um entsprechend gebaute Wohnungen handeln- und nicht 
um ärztlich nachgewiesenen Rollstuhlbedarf der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner. 

Deswegen beantragen wir folgende Anpassung der Formulierung von Art. 10 Abs. 1 ELG: 
Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 
^ Bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (zu Hause lebende 
Personen), werden als Ausgaben anerkannt: 
[...] 
b. der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkosten; wird eine 
Schlussabrechnung für die Nebenkosten erstellt, so ist weder eine Nach- noch eine Rückzahlung zu 
berücksichtigen; als jähriicher Höchstbetrag werden anerkannt: 
[...] 

3. bei der Miete einer Wohnung, welche rollstuhlgängig gebaut worden ist: zusätzlich 3'600 Franken. 

4.7 Verzicht auf einen Mechanismus zur Überprüfung der Mietzinse durch die EL-
Stellen 

Die Einführung eines Mechanismus zur Überprüfung der Mietzinse durch die EL-Stellen würde 
in Tat und Wahrheit zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand für die zuständigen 
EL-Stellen führen, ohne dass der Vorteil einer solchen Massnahme beachtlich wäre. Das 
bestehende System mit Bezahlung effektiver Mietzinsen und Festlegung von Maxima hat sich 
bewährt, es gibt keinen Grund für kompliziertere Regulierungen. 

Deswegen begrüssen Curaviva Schweiz und senesuisse, dass die vorgelegte Revision keinen 
Mechanismus zur Überprüfung der Mietzinse durch die EL-Stellen vorsieht. 

4.8 Verzicht auf eine Änderung des Verfahrens der Nebenkosten In den EL 
Auch hier stellen Curaviva Schweiz und senesuisse fest, dass eine Änderung des Verfahrens 
der Nebenkosten in den EL zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand für die 
zuständigen EL-Stellen führen würde, ohne dass Vorteile dieser Massnahme beachtlich wären. 

Deshalb begrüssen Curaviva Schweiz und senesuisse, dass keine Änderung des Verfahrens 
der Nebenkosten in den EL vorgesehen ist. 

4.9 Weiterführung der bisherigen Beteiligung des Bundes an den Helmkosten 
Der Bund bezahlt für jede im Heim lebende Person mit EL-Anspruch den maximalen Mietzins. 
Ohne weitere Massnahmen würde mit der geplanten ELG-Änderung die Beteiligung des 
Bundes an den Heimkosten durch die Erhöhung der Mietzinsmaxima deshalb stark zunehmen. 
Um dies zu vermeiden, ist in der Revision vorgesehen, dass für die Ausscheidungsrechnung 
der Betrag des heute geltenden Mietzinsmaximums für Alleinstehende (13'200 Franken) weiter 
verwendet wird - und nicht die erhöhten Beträge (vgl. S. 8 und 23 im eriäuternden Bericht). 

Die Motion Nr. 11.4034 der Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates vom 13. Oktober 2011, worauf die voriiegende Gesetzänderung beruht, veriangt 
ausdrücklich, dass die finanziellen Auswirkungen, welche allfällige Anpassungen der 
Mietzinsmaxima nach sich ziehen, die Heimkostenbeteiligung des Bundes nicht tangieren. 

Deswegen haben Curaviva und senesuisse Suisse im Grundsatz nichts gegen Tatsache 
einzuwenden, dass die voriiegende ELG-Änderung die Heimkostenbeteiligung des Bundes 
nicht tangiert. Es ist nicht Sache dieser Verbände, sich in die finanzielle Aufteilung zwischen 
Bund und Kantonen einzumischen. Und auch das vorgesehen System zu Bewahrung der 
heutigen Heimkostenbeteiligung des Bundes wird nicht beanstandet. Hier wird aber zu 
bedenken gegeben, dass nicht nur die Mietzinse in den letzten 13 Jahren deutlich gestiegen 
sind, sondern auch die Erstellungskosten für Alters- und Pflegeheime. 
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5. Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte unserer Stellungnahme 

Curaviva Schweiz und senesuisse begrüssen die vorgesehenen Anpassungen. 
Diese sind aberzwingend mit den zwei nachfolgenden Ergänzungen In Kraft zu setzen: 
- Es ist zusätzlich eine nationale Begriffsdefinition des „betreuten Wohnens im Alter" 

erfolgen, für welches unter bestimmten Voraussetzungen ein Zuschlag auf den 
Mietzinsen und dem Lebensbedarf von 50 Prozent bei der EL gewährt wird. 

- Der Zuschuss für rollstuhlgängige Wohnungen muss gestützt auf die normgemäss 
erstellte Infrastruktur gewährt werden, unabhängig ob die darin lebende Person 
bereits auf einen Rollstuhl angewiesen Ist oder noch nicht 

Wir danken Ihnen für die geleistete Arbeit sowie für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
unserer Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 
sent 

Chfistièfh Strêit 
Geschäftsführer 

senesuisse 



SP Schweiz • SP60+ • Spitalgasse 34 / Postfach • 3001 Bem 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV/Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

Männedorf, den 20.5.2014 

SP60+ (der Altersorganisation der SP Schweiz) 
Frau M. de Mestral, Co-Präsidentin 
Weingartenstr. 47 
8708 Männedorf 

Stellungnahme von SP60+ (der Altersorganisation der SP Schweiz) zur 
Vernehmlassungsvorlage über „anrechenbare Mietzinsmaxima" bei den 
Ergänzungsleistungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die SPSO-i- nimmt Stellung zur Vorlage „Höhere anrechenbare Mietzinse in die EL" gerne 
Stellung. 

Einleitung 

Nach Verstössen aus dem Parlament, einer Standesinitiative von Basel-Stadt und eines 
Zusatzberichtes aus der Bundesverwaltung ist nun über die Motion der Kommission für 
Soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates ein Vorentwurf zur Änderung des 
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinteriassenen- und 
Invalidenversicherung (ELG) in die Vernehmlassung geschickt worden. Dies entspricht einem 
jahrelang brieflich und mündlich beim zuständigen Bundesamt vorgetragenen Anliegen 
vieler Altersorganisationen. Damit wird auch einem seit langem gehegten Wunsch von 
Betroffenen, involvierten Behörden und Interessenvertretern entgegen gekommen. 
Das anrechenbare Mietzinsmaximum ist seit 2001 nicht mehr erhöht worden. Andererseits 
ist der Mietpreisindex während dieser Zeit um 18,3 Prozent gestiegen. Der Anstieg war 
höher als beim Konsumentenpreisindex. Die Mietpreise sind stark gestiegen, vor allem in 
den Ballungsräumen, wo ein geringer Wohnungsleerbestand einerstarken Nachfrage 
gegenübersteht. Da verwundert es nicht, dass Mietzinse eine Höhe erreicht haben, welche 
vom gegenwärtigen Mietzinsmaximum der Ergänzungsleistungen nicht mehr voll gedeckt 
sind. 
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Zu den geplanten Massnahtnen 

Die SP60+ begrüsst, dass nun eine Erhöhung der anrechenbaren Mietzinse auf den Weg 
gebracht worden ist. Die geplanten Mietzinsmaxima erscheinen massvoll und machen den 
aufgelaufenen Mietzinsindex beinahe wieder wett, was für zahlreiche AHV und EL Bezüger 
und Bezügerinnen unabdingbar ist. 

Die geplante Berücksichtigung von Mehrpersonenhaushalten ist wichtig, wird dadurch doch 
die Benachteiligung von Familien gegenüber Alleinstehenden die zusammen wohnen, 
behoben. 

Die vorgesehene Abstufung der Ansätze beim Grundbetrag und den Zusatzbeträgen für 
Familien, zwecks Bestimmung der Mietzinsmaxima, erscheint angemessen, ebenso die 
Aufteilung unter allen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. 

In besondere Situationen wie den Mieten, sind die Verhältnisse (Grosszentren, Stadt und 
Land)doch sehr verschieden sind, stimmen wir den unterschiedlichen Ansätzen, die für die 
Berechnung der EL gelten sollen zu. Hingegen lehnen wir dezidiert ab, dass für 
Gesamtleistungen (AV usw.jzu einem spätem Zeitpunkt auch regionale Ansätze gelten 
sollen. 

Hingegen lehnt SP60* vehement ab, dass für EL-Bezügerinnen und -Bezüger ein 
unterschiedliches Mietzinsmaximum gelten soll, je nachdem ob sie zuhause wohnen oder 
im Spital oder im Heim leben. Die Situation der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 
würde nochmals verschlechtert, falls ihnen nur noch das bisherige Mietzinsmaximum 
angerechnet würde. Zudem würde die angestrebte Unterscheidung nach Regionen entfallen, 
was offensichtlich dem neuen System widerspricht. 

Finanzielle Erwägungen des Bundes bei den Ergänzungsleistungen dürfen nicht der Grund für 
eine Schlechterstellung der Personen im Heim sein. Mit der Neuordnung der 
Pflegefinanzierung vom 13.6.2008 (Änderung KVG) wurde eine Mehrbelastung der 
Ergänzungsleistungen vom Bundesgesetzgeber bewusst geplant und eingerechnet und auch 
in Aussicht gesteift. Dieses Versprechen muss nun für alle Bezüger und Bezügerinnen 
eingehaften werden, unabhängig von ihrem jeweiligen Aufenthalt 

Personen im Heim ist das neue Mietzinsmaximum der betreffenden Region somit auch 
anzurechnen. 

Die Kompetenzerteilung an den Bundesrat im ELG ist sinnvoll und wird begrüsst. 

zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV-Versicherung (ELG) 

zu Art. 10 Abs. 1 



streichen: der Passus „die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben 
(zu Hause lebende Personen)" ist zu streichen 

zu Art. 10 Abs. 1 Bst. b, Ibis und Iter (neu) 
Zustimmung 

zu Art. 13 Abs. 2 
streichen: „des Betrags von 13 200 Franken" 
ersetzen durch: „des Mietzinsmaximums der betreffenden Region für den Mietzins.." 

Mit freundlichen Grüssen 

SP 60+ 

Marianne de Mestral Cario Lepori 
Co-Präsidentin Co-Präsident 



Georg Merkl 
Rechtsberatung 
Zürichstrasse 262 
8122 Binz 
 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
E-Mail: katharina.schubarth@bsv.admin.ch 
 
Vernehmlassungsantwort zur Anpassung der Mietzinsmaxima im ELG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,     Binz, 26. Mai 2014 
 
Entwurf von Art. 10 Abs. 1 Bst. b ELG 
 
Es ist widersprüchlich, wenn der Höchstbetrag für den Mietzins einer Wohnung sowohl für 
eine alleinlebende Person als auch bei mehreren im gleichen Haushalt leben Personen der 
zusätzliche Höchstbetrag für den Mietzins für die vierte Person in einem Grosszentrum höher 
als jener in einer Stadt und dieser wiederum höher als jener auf dem Land ist, aber der 
zusätzliche Höchstbetrag für den Mietzins für die zweite Person auf dem Land höher ist als 
jener in einer Stadt und jener in einem Grosszentrum und der zusätzliche Höchstbetrag für 
den Mietzins für die dritte Person auf dem Land höher ist als jener in einer Stadt. 
 
Der zusätzliche Höchstbetrag für den Mietzins für die zweite und für die dritte im gleichen 
Haushalt lebende Person sollte jeweils in einem Grosszentrum höher als jener in einer Stadt 
und dieser wiederum höher als jener auf dem Land sein. 
 
Gemäss der Statistiktabelle T.9.3.3.61 Durchschnittlicher Mietpreis nach 12 Gemeindetypen 
und Anzahl Zimmer ist nicht nur der durchschnittliche Mietpreis unabhängig von der Anzahl 
der Zimmer, sondern auch jeweils der durchschnittliche Mietpreis für ein Zimmer, für zwei 
Zimmer, für drei Zimmer, für vier Zimmer, für fünf Zimmer und für sechs Zimmer und mehr 
in Grosszentren jeweils höher als jener in Mittelzentren und diesem wiederum höher als jener 
in ländlichen Gemeinden (vgl. 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/06/blank/key/einfuehrung.html). 
 
Die Statistik der durchschnittlichen Mietpreise und das verfassungsmässige Recht auf 
rechtsgleiche Behandlung rechtfertigen es nicht beim zusätzlichen Mietbetrag eine zweite 
Person auf dem Land gegenüber einer zweiten Person in der Stadt und gegenüber einer 
zweiten Person in einem Grosszentrum zu privilegieren (bzw. letztere zu diskriminieren). 
Zudem rechtfertigen die Statistik der durchschnittlichen Mietpreise und das 
verfassungsmässige Recht auf rechtsgleiche Behandlung rechtfertigen es nicht beim 
zusätzlichen Mietbetrag eine dritte Person auf dem Land gegenüber einer zweiten Person in 
der Stadt zu privilegieren (bzw. letztere zu diskriminieren). 
 



Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass jede zusätzliche Person in einem 
Haushalt und damit auch jedes zusätzliche Kind zusätzlichen Raum benötigt und somit eine 
grössere Wohnung erfordert. Der letzte Absatz von Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 ELG, der 
verlangt, dass für die fünfte in einem Haushalt lebende Person und alle weiteren Personen 
keine zusätzlichen Höchstbeträge für den Mietzins berücksichtigt werden, verstösst gegen den 
Rechtsgleichheitsgrundsatz der Bundesverfassung in dem Ehepaare mit drei oder mehr 
Kindern gegenüber Ehepaaren mit nur zwei Kindern diskriminiert werden und nicht 
verheiratete Paare mit drei oder mehr Kindern oder grössere Wohngemeinschaften 
diskriminiert werden. Zudem widerspricht die Verweigerung von Zusatzbeträgen zum 
Höchstbetrags für den Mietzins ab dem dritten Kind der Gewährung von Zusatzbeträgen beim 
pauschalen Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 
ELG für das vierte Kind und für zusätzliche Kinder. Ich erinnere daran, dass die 
durchschnittliche Anzahl Kinder pro Frau im gebärfähigen Alter unter zwei Kindern liegt und, 
dass der Staat zur Sicherung der im Umlageverfahren finanzierten AHV-Renten gut beraten 
wäre eine grössere Anzahl an Kindern nicht zu diskriminieren. 
 
Da die Vorlange eines Entwurfs einer Änderung des ELG an das Parlament und die 
parlamentarische Beratung und der Ablauf der Referendumsfrist zu beträchtlichen 
Verzögerungen bis zum Inkrafttreten einer Erhöhung der Mietzinsmaxima führt, sollte der 
Bundesrat seine in Art. 19 ELG eingeräumte Kompetenz nutzen und nach der Ausweitung der 
Vernehmlassung zu dieser Vorlage sofort interimistisch bis zum Inkrafttreten einer vom 
Parlament beschlossenen Änderung der Mietzinsmaxima im Rahmen des bestehenden Art. 10 
Abs. 1 Bst. b ELG für die gesamte Schweiz auf mindestens 14'400 Franken für alleinstehende 
Personen, für Ehepaare und für Personen mit rentenberechtigten Waisen oder mit Kindern, die 
einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder der IV begründen auf mindestens 17'100 
Franken erhöhen. Andernfalls müssten zahlreiche Personen, deren Miete nicht durch die 
bestehenden Mietzinsmaxima gedeckt ist noch jahrlange warten bis die Änderung vom 
Parlament beschlossen wird und in Kraft ist. 
 
Anpassung von Pauschalen und Höchstbeträgen in der ELV 
 
Die Pauschale für die Nebenkosten einer Liegenschaft von 1'680 Franken für Personen, die 
eine ihnen gehörende Liegenschaft bewohnen und für Personen, denen die Nutzniessung oder 
ein Wohnrecht an einer Liegenschaft zusteht, welche sie bewohnen (Art. 16a Abs. 3 ELV), ist 
an die seit der Festlegung dieser Pauschale am 26. November 1997 eingetretene 
Preissteigerung der Nebenkosten anzupassen. Durch diese Anpassung wird auch automatisch 
die Pauschale für die Heizkosten für Personen, welche ihre Mietwohnungen selber beheizen 
müssen und dem Vermieter keine Heizkosten nach Artikel 257b Absatz 1 Obligationenrecht 
(OR) zu zahlen haben (Art. 16b Abs. 2 ELV), angepasst, da diese die Hälfte der Pauschale für 
die Nebenkosten nach Art. 16a ELV beträgt. 
 
Der Pauschalbetrag für die jährliche Verminderung des Verzichtsvermögens (Art. 17a Abs. 1 
ELV) ist an die seit der Festlegung dieser Pauschale am 12. Juni 1989 eingetretene 
Preissteigerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen. 
 
Die Höchstbeträge für die Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten gemäss Art. 
19b Abs. 1 ELV und Art. 19b Abs. 2 ELV sind an die seit der letzten Anpassung dieser 
Höchstbeträge eingetretenen Preissteigerungen anzupassen. 
 



Künftige jährliche Überprüfung der Notwendigkeit von Anpassungen 
 
Es ist zu hoffen, dass der Bundesrat in Zukunft auf Grund des in der Bundesverfassung 
verankerten Auftrags der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV die Existenz zu sichern jedes 
Jahr regelmässig nicht nur die Notwendigkeit einer Neufestsetzung der Renten gemäss Art. 
33ter AHV überprüft, sondern an Hand für die jeweilige anrechenbare Einnahmen oder 
anerkannte Ausgabenposition geeigneter Statistiken auch die Notwendigkeit der 
Neufestsetzung von im ELG und in der ELV festgelegter Maximalbeträge, Pauschalbeträge 
und Freibeträge überprüft um eine faktische Kürzung des Existenzminimums durch 
Preissteigerungen zu verhindern. Der Bundesrat verfügt mit Art. 19 ELG über eine 
ausreichende gesetzliche Ermächtigung um diese Beiträge im ELG und in der ELV 
anzupassen (Katharina Schubarth, Höhere anrechenbare Mietzinse in den 
Ergänzungsleistungen (EL), in: Soziale Sicherheit CHSS 2/2014 S. 99). Sofern nicht jährlich 
eine Statistik der durchschnittlichen Mietpreise für Grosszentren, Stadt und Land vorliegt, 
könnte die Anpassung in Jahren in denen diese noch nicht vorliegt, auf dem Mietpreisindex 
basieren (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/06/blank/key/index.html). 
 
Beseitigung von gegen die Rechtsgleichheit verstossenden Diskriminierungen 
 
Die Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherungen über die Ergänzungsleistungen und 
die Rechtsprechung des Bundesgerichts diskriminieren Rentner, welche nach einem Verzicht 
auf die von ihnen bewohnte Liegenschaft auf Grund eines Nutzniessungsrechts nach wie vor 
in dieser gewohnten Liegenschaft leben, den Liegenschaftsfreibetrag gemäss Art. 10 Abs. 1 
Bst. c ELG und den erhöhten Liegenschaftsfreibetrag gemäss Art. 10 Abs. 1bis ELG 
verweigern. Dadurch werden diese Nutzniessungsberechtigten gegenüber 
Liegenschaftseigentümern in Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot der 
Bundesverfassung diskriminiert und entgegen der Absicht des Gesetzgebers zum Verlassen 
ihrer gewohnten Liegenschaft und ihres gewohnten sozialen Umfelds gezwungen. 
 
Aus der Botschaft zur Revision des ELG geht eindeutig hervor, dass der Gesetzgebers mit 
dem Liegenschaftsfreibetrag in Art. 10 Abs. 1 Bst. c ELG bezweckt hat, dass Rentner in ihrer 
gewohnten Liegenschaft bleiben können und in ihrem gewohnten sozialen Umfeld bleiben 
können (Botschaft vom 20. November 1996 über die 3. Revision des Bundesgesetzes über die 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [3. EL-Revision], BBl 1997 I S. 1207 „Im Alter muss 
man deshalb im eigenen Haus bleiben, wenn man im gewohnten sozialen Umfeld bleiben 
will“ bzw. Ermöglichung, dass „Altersrentnerinnen und –rentner ihr angestammtes soziales 
Umfeld beibehalten können“). Weder die Botschaft noch die Beratung im Parlament enthält 
einen Hinweis, dass der Gesetzgeber in Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot der 
Bundesverfassung wollte, dass Nutzniessungsberechtigte ihre gewohnte Liegenschaft und ihr 
gewohntes soziales Umfeld wegen einer Kürzung der Ergänzungsleistungen auf Grund eines 
mit dieser nach wie vor bewohnten Liegenschaft zusammenhängenden Verzichtsvermögens 
verlassen müssen. Mit dem Wortlaut „gehört“ liegt somit lediglich eine sprachliche Unschärfe 
vor, die vor dem Hintergrund des Zwecks der Norm auszulegen ist. Der Wortlaut „besitzt“ 
von Art. 10 Abs. 1bis ELG umfasst ohnehin auch die Nutzniessung, da ein Nutzniesser per 
Gesetz das Recht auf den Besitz der Sache hat. 
 



Wenn bei Nutzniessungsberechtigten, welche nach wie vor ihre gewohnte Liegenschaft 
bewohnen, beim Vermögen ein Verzichtsvermögen aus der Übertragung dieser nach wie vor 
von diesen bewohnten Liegenschaft berücksichtigt wird ohne einen Freibetrag für dieses mit 
der Liegenschaft zusammenhängende Verzichtsvermögen zu gewähren, werden die 
Nutzniessungsberechtigten gezwungen ihre gewohnte Liegenschaft zu verlassen und die 
Liegenschaft zu vermieten. Denn bei einer Verweigerung oder Kürzung der 
Ergänzungsleistung können diese nur durch eine Vermietung zu höheren Einnahmen 
kommen, welche die in der Regel tieferen Ausgaben für Hypothekarzinsen und 
Gebäudeunterhaltskosten übersteigen. Ob bei einem Eigentümer der Liegenschaft die 
Liegenschaft im Vermögen berücksichtigt wird oder bei einem Nutzniesser ein aus der 
Übertragung dieser weiterhin vom Nutzniesser bewohnten Liegenschaft resultierendes 
Verzichtsvermögen beim Vermögen berücksichtigt wird, hat die gleiche Auswirkung einer 
Kürzung oder gänzlichen Verweigerung der Ergänzungsleistungen, wenn kein Freibetrag 
gewährt wird. In beiden Fällen enthält das Vermögen ein mit dieser Liegenschaft 
zusammenhängendes Vermögen. 
 
Entgegen der Ansicht des Bundesgerichts ergibt sich weder aus der Botschaft, noch aus den 
Beratungen im Parlament in irgendeiner Form, dass lediglich die Eigentümer der 
selbstbewohnten Liegenschaft privilegiert werden sollten (Urteil 9C_396/2013 vom 15. 
Oktober 2013 Erw. 8 mit Hinweisen auf die Botschaft vom 20. November 1996 über die 3. 
Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [3. EL-
Revision], BBl 1997 I S. 1207 f. sowie AB 2006 S 650 ff., 2007 N 115 und 2008 S 767 f.). 
Eine Absicht, dass der Zweck nicht im Verbleiben in der gewohnten Liegenschaft und im 
nicht im Verbleiben im gewohnten sozialen Umfeld, sondern im Erhalt eines höheren Erbes 
für Erben von Eigentümern von Liegenschaften, welche bis zu ihrem Tod in der Liegenschaft 
gewohnt haben, liegt, ergibt sich nicht aus den Materialien. Das Bundesgericht verkennt, dass 
es sich bei mit einer Liegenschaft zusammenhängendem Verzichtsvermögen (Art. 11 Abs. 1 
lit. g ELG) faktisch ebenso um unbewegliches Vermögen (eine Liegenschaft) handelt, das 
ebenso zu einer fiktiven anrechenbaren Einnahme aus dem Verzehr dieses 
Verzichtsvermögens (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG) führt, welche 
real die Höhe der Ergänzungsleistungen kürzt. Das Bundesgericht verkennt, dass es nicht 
darum geht einen Vermögensverzicht bevorzugt zu behandeln, sondern darum geht, dass der 
Gesetzgeber mit dem Freibetrag für Liegenschaften den Zweck verfolgt, dass Personen 
weiterhin in ihrer gewohnten Liegenschaft wohnen können. Ob eine weiterhin in ihrer 
gewohnten Liegenschaft wohnende Person Eigentümerin der Liegenschaft ist und der Wert 
der Liegenschaft als „echtes“ Vermögen angerechnet wird (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG) oder ob 
die weiterhin in ihrer gewohnten Liegenschaft wohnende Person Nutzniesserin der 
Liegenschaft ist und der Wert (oder ein Teil des Werts) der Liegenschaft als 
Verzichtsvermögen (Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG) angerechnet wird, spielt für die Höhe der 
Ergänzungsleistungen keine Rolle. Denn sowohl „echtes“ Vermögen als auch 
Verzichtsvermögen werden jährlich zum Teil als fiktive Einnahme aus dem 
Vermögensverzehr (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG) angerechnet 
und dadurch tatsächlich die Höhe der Ergänzungsleistungen gekürzt. 
 
Eine Kürzung oder Verweigerung der Höhe der Ergänzungsleistungen zwingt die Nutzniesser 
faktisch die gewohnte Liegenschaft zu verlassen und in eine günstige Mietwohnung zu ziehen 
um die Liegenschaft vermieten zu können und mit den Mieteinnahmen die Ausgaben 
bezahlen zu können. Die Absicht des Gesetzgebers, dass Personen in ihrer gewohnten 
Liegenschaft bleiben können, kann sowohl im Fall des Eigentums als auch im Fall der 
Nutzniessung nur durch die Anrechnung eines Vermögensfreibetrags für die Liegenschaft 
erreicht werden. 



 
Eine rechtsgleiche Behandlung von Nutzniessern würde es erfordern, dass nur der 112'500 
Franken übersteigende Wert von Liegenschaften beim (Verzichts-)Vermögen zu 
berücksichtigen ist, wenn die Bezügerin oder der Bezüger oder eine Person, die in die 
Berechnung der Ergänzungsleistungen eingeschlossen ist Eigentümerin dieser Liegenschaft 
ist oder die Nutzniessung an dieser Liegenschaft hat und mindestens eine dieser Personen in 
dieser Liegenschaft wohnt. Zudem würde eine rechtgleiche Behandlung von Nutzniessern es 
erfordern, dass nur der 300'000 Franken übersteigende Wert von Liegenschaften beim 
(Verzichts-)Vermögen zu berücksichtigen ist, wenn ein Ehepaar eine Liegenschaft besitzt 
oder Nutzniesserin einer Liegenschaft ist, die von einem Ehegatten bewohnt wird, während 
der andere im Heim oder Spital lebt; oder wenn eine Person Bezügerin einer 
Hilflosenentschädigung der AHV, IV, Unfallversicherung oder Militärversicherung ist und 
eine Liegenschaft bewohnt, die sie oder ihr Ehegatte besitzt oder an der sie oder ihr Ehegatte 
die Nutzniessung hat. Sobald die Person nicht mehr in der gewohnten Liegenschaft wohnt, an 
welcher sie die Nutzniessung hat, ist der Freibetrag für eine im Verzichtsvermögen 
berücksichtigte Liegenschaft nicht mehr abzuziehen. 
 
Zudem ist die Ungleichbehandlung von Eigentümern und Nutzniessern von Liegenschaften 
rechtssystematisch inkonsequent, da die Rechtsprechung und die Verordnung Eigentümer und 
Nutzniesser von Liegenschaften bei der Anrechnung des Mietwerts als anrechenbaren 
Einnahmen, bei der Anrechnung des Mietwerts als anerkannte Ausgabe für den Mietzins und 
bei der Pauschale für die Nebenkosten (Art. 16a Abs. 2 ELV) gleich behandeln. 
 
Das Bundesamt für Sozialversicherungen sollte umgehend die Wegleitung über die 
Ergänzungsleistungen ändern und klarstellen, dass die Liegenschaftsfreibeträge von 112'500 
und von 300'000 Franken auch Nutzniessern zustehen. Zudem wäre es wünschenswert, wenn 
bei der nächsten auf die Erhöhung der Mietzinsmaxima folgenden Revision des ELG der 
Wortlaut von Art. 10 Abs. 1 ELG und Art. 10 Abs. 1bis ELG geändert werden, so dass 
ausdrücklich festgehalten wird, dass diese Freibeträge auch für Nutzniesser gelten. 
 
Für Rückfragen und eine eingehende Diskussion stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Öffentliches Vernehmlassungsverfahren für Verwaltungsweisungen des BSV 
 
Ich würde es begrüssen, wenn das Bundesamt für Sozialversicherungen künftig Entwürfe von 
Änderungen von Verwaltungsweisungen (Wegleitungen, Kreisschreiben, etc.) einer 
öffentlichen Vernehmlassung unterziehen würde, wie dies derzeit bei Gesetzen und 
Verordnungen gemacht wird, damit sich nicht nur die Verwaltung (z.B. Konferenz der 
Ausgleichskassen), sondern auch Versicherte und die Vertreter von Versicherten 
(Rechtsberater, Pro Senectute, Pro Infirmis, Procap, Integration Handicap, etc.) zu den 
geplanten Änderungen äussern können und Ihre Sichtweise und Ihre Erfahrung aus der Praxis 
einbringen können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Georg Merkl 
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